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Das deutsche Grundstückspfandrecht unter

Berücksichtigung der badischrechtlichen

Bestimmungen .
( Von Gr . Landgerichtsrat Böhler . )

Rachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Schriftleitung geſtattet . )

§ 1. Einleitung .
Ein an mich gerichtetes Erſuchen veranlaßte mich, den

Verſuch einer gemeinverſtändlichen Darſtellung des Grund⸗

ſtückspfandrechts unter Berückſichtigung der badiſchrechtlichen

Beſtimmungen zu wagen . Meine Darſtellung wird jedoch

keineswegs erſchöpfend ſein ; denn ſonſt wäre der Zweck der⸗

ſelben verfehlt . Ich beabſichtige vielmehr für den Nicht⸗

juriſten lediglich die Grundzüge der zahlreichen in Betracht
kommenden Geſetze und Verordnungen zu erläutern und

eine Anregung und Anleitung zu weiterem Studium zu

bieten . Ich war dabei beſtrebt , das was in den verſchiedenen

Geſetzen und Verordnungen zerſtreut ſich findet , zuſammen⸗

zufaſſen und insbeſondere die allgemeinen Vorſchriften über

das Sachenrecht in ihrer Anwendung auf das Grundſtücks⸗

pfandrecht darzuſtellen . Wiederholt machte ich ſchon die

Wahrnehmung , wie ſchwer es dem Laien fällt , die allge⸗
mein gefaßten Rechtsſätze unſerer Geſetze z. B . die allge⸗
meinen Vorſchriften über Rechte an Grundſtücken in den

§§S 873 —902 B. ⸗G. ⸗B. auf den einzelnen Fall anzuwenden ,
und ich vermied es deshalb , dieſelben meiner Darſtellung

voranzuſtellen , ſondern habe ſie vielmehr in die Darſtellung
des Grundſtückspfandrechtes verwoben . Nur auf dieſe

Weiſe wird der Laie zum richtigen Verſtändnis der allge⸗
meinen Vorſchriften gelangen . Zur Erläuterung der geſetz⸗

lichen Beſtimmungen glaubte ich auch zahlreiche Beiſpiele

anführen zu müſſen .

Ich verhehle mir nicht , daß meiner Darſtellung der

Vorwurf der Weitſchweifigkeit gemacht werden kann ; eine

ſolche wird ſich jedoch erſt dann vermeiden laſſen , wenn die

Grundzüge des neuen Rechtes durch die Anwendung des⸗

ſelben in der Praxis einmal Wurzel gefaßt haben werden .

Eine ganz vorzügliche , gemeinverſtändliche Erläuterung
des geſamten Grundbuchrechtes enthält die badiſche Dienſt⸗

weiſung für die Grundbuchämter . Allein für denjenigen ,
der ſich raſch orientieren will , iſt dieſelbe zu umfangreich

(ſie umfaßt 602 Seiten ) ; ſie enthält den weſentlichen Rechts⸗

ſtoff , welchen der Grundbuchbeamte und der Grundbuchhilfs⸗
beamte beherrſchen muß. Mit meiner Erläuterung glaube

ich für denjenigen , der ſich über einzelne Fragen Belehrung

ſuchen will , lediglich einen Wegweiſer zu geben . Ich werde

deshalb auch an die Dienſtweiſung anknüpfen und einige
von den zahlreichen amtlichen Muſtern zur Grundbuchdienſt⸗

weiſung ( im Ganzen ſind es 89 ! ) zum Abdruck bringen .

Meine Ausführungen ſtützen ſich hauptſächlich auf

folgende Geſetze und Verordnungen .

1) Das Bürgerliche Geſetzbuch ( abgekürzt B . ⸗

G. ⸗B. ) , insbeſondere die S§ 873 —902 l ( lallgemeine Vor⸗

ſchriften über Rechte an Grundſtücken ) , §§ 1113 —1203
( Hypothek , Grundſchuld , Rentenſchuld ) , §§ 1273 ff. ( Pfand⸗
recht an Rechten ) .

2) Die Grundbuchordnung ( G. ⸗B. ⸗O. ) . Reichs⸗
geſetz vom 24 . März 1897 . Während das B . ⸗G. ⸗B . die

materiellen Erforderniſſe der dinglichen Rechtsbegründung
und Rechtsänderung enthält , regelt die Grundbuchordnung
insbeſondere die Vorausſetzungen , unter denen der Grund⸗

buchbeamte thätig zu werden hat . Sie enthält im Weſent⸗
lichen die Verfahrensvorſchriften für den Grundbuchbeamten ,
jedoch enthält ſie nur die Grundzüge und bedurfte deshalb
der Ergänzung durch landesrechtliche Beſtimmungen .
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3) Die Civilprozeßordnung ( C. ⸗P. ⸗O. ) . Reichs⸗

geſetz in der Faſſung der auf Grund des Geſetzes vom 17 .

Mai 1898 erfolgten Bekanntmachung vom 20 . Mai 1898 .

In Betracht kommen namentlich die 88 864 —871 ( Zwangs⸗

vollſtreckung in das unbewegliche Vermögen ) .

4) Das badiſche Geſetz vom 17 .

die Ausführung des B. G . B . betreffend . ( A. ⸗G. z . B. ⸗

G. ⸗B . )

5) Das badiſche Ausführungsgeſetz zur

Grundbuchordnung vom 19 . Juni 1899 , Grund⸗

buchausführungsgeſetz , G. ⸗B. ⸗A. ⸗G. )

Dasſelbe enthält Beſtimmungen J. über Grundbuch⸗

bezirke , Grundbuchämter , Zuſtändigkeit bei Auflaſſungser⸗

klärungen und Teilhypothekenbriefen , II . über das Verfahren

in Grundbuchſachen , III . über die Schätzung von Grund⸗

ſtücken , IV . Uebergangsbeſtimmungen .

6) Die badiſche land esherrliche Ver⸗

ordnung , die Ausführung der Grundbuch⸗

ordnung betr . ( Grundbuchausführungsver⸗

ordnung , G. ⸗B . ⸗A . ⸗V . ) vom 13 . Dezember 1900 .

Sie enthält Beſtimmungen über die Lagerbücher und die

Grundbücher .
7) Die badiſche landes herrliche Verord⸗

nung , die Koſten in Angelegenheiten der frei⸗

willigen Gerichtsbarkeit und beider Zwangs⸗
vollſtreckung in das unbewegliche Vermögen

betr . vom 21 . Januar 1901 ( Koſtenverordnung

K. ⸗V. ) .

8) Die badiſche Verordnung , das reichs⸗

geſetzliche Grund buchw eſen betr . vom 18 . Februar

1901 ( Grundbuchvollzugsverordnung , G. ⸗B . ⸗V. ⸗V. ) . Sie

enthält insbeſondere Beſtimmungen über die Geſtalt und

innere Einrichtung der Grundbücher .

§ 2. Organiſation der Grundbuchbehörden .
Geſtalt und innere Eiunrichtung der Grundbücher .

Für die Leſer dieſer Zeitſchrift darf ich wohl Bezug

nehmen auf meine diesbezüglichen Ausführungen in Nr .

30/31 dieſer Zeitſchrift vom Jahre 1901 Seite 235 ff.

Des Zuſammenhanges wegen ſei hier nur Folgendes erwähnt .

Die Grundbücher beſtehen aus Grundbuchheften ,

für welche ein beſtimmtes Formular vorgeſchrieben iſt . Eine

angemeſſene Anzahl Grundbuchhefte bilden einen Band .

Die ſämtlichen in dem nämlichen Grundbuchbezirk ge⸗

legenen Grundſtücke desſelben Eigentümers erhalten in der

Regel ein gemeinſchaftliches Grundbuchheft ( Gemein⸗

ſchaftsheft — gemeinſchaftliches Grundbuchblatt im

Sinne des § 4 der Grundbuchordnung ) .
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und jedenfalls , wenn

erforderlich , um Verwirrung zu verhüten , erhält das einzelne

Grundſtück ein beſonderes Heft ( Einzelheft ) .
Das Grundbuchheft beſteht aus der Aufſchrift ( Amts⸗

gerichtsbezirk . . . Grundbucha Grund⸗
aen ), dem Beſtandsver⸗

zeichnis und drei Abteilungen .

Das Beſtandsverzeichnis zerfällt in das Verzeichnis der

Grundſtücke ( Beſtandsverzeichnis J) und das Verzeichnis der

mit dem Eigentum verbundenen Rechte Beſtandsv erzeichnis II ) .

Im Beſtandsverzeichnis I ſind die Grundſtücke nach

ihrer Beſchreibung im Lagerbuch einzuſtellen .

Das Beſtandsverzeichnis II iſt für die Vermerke

über Rechte , die dem jeweiligen Eigentümer eines im Heft

verzeichneten Grundſtücks zuſtehen , insbeſondere über Grund⸗

gerechtigkeiten beſtimmt .

In der erſten Abteilung ſind hauptſächlich der

Eigentümer der in das Beſtandsverzeichnis 1 angegebenen

Grundſtücke ſowie der Grund des Erwerbs anzugeben .

Die zweite Abteilung dient hauptſächlich zur Ein⸗

tragung der das Grundſtück belaſtenden Rechte mit Aus⸗

nahme der Pfandrechte , alſo z. B . zur Eintragung der

Grunddienſtbarkeiten , ſowie der Beſchränkungen des Ver⸗

fügungsrechtes des Eigentümers z. B . durch Konkurser⸗

öffnung .
Die dritte Abteilung iſt für die Pfandrechte be⸗

ſtimmt , die auf den im Beſtandsverzeichnis 1 erſcheinenden

Grundſtücken haften . §S 27 ff. G . B . ⸗V . V .

( ortſetzung folgt . )

Schuldverschreibungen auk den Inhaber .

( Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Schriftleitung geſtattet . )

In Fällen außerordentlichen Bedarfes müſſen die Ge⸗

meinden — ebenſo wie es auch der Staat thun muß — zu

außerordentlichen Einnahmequellen greifen .

Die Urſache des Bedürfniſſes nach alsbald verfüg⸗

baren größeren Summen ſind teils notwendig gewordene

Straßen⸗ oder Brückenbauten , Kanaliſationen , Waſſer⸗
leitungen , öffentliche Gebäude , teils Gewerbsanlagen , wie
Gaswerke , Waſſerleitungen , Schlachthöfe , Straßenbahnen,
Abfuhranſtalten⸗ , durchweg Unternehmungen , die auf

längere Zeit hinaus den Gemeindebedürfniſſen zu dienen

oder auch eine wirtſchaftliche Rentabilität zu gewähren

haben . Dem Charakter dieſer Anlagen entſprechend können

die hiefür erforderlichen Mittel nicht durch eine augen⸗

blickliche Erhöhung der Umlagen gewonnen werden , ab⸗

geſehen davon , daß in der Regel damit der nötige Geld⸗

bedarf nicht zu decken wäre . Eine Veräußerung von

Gemeindevermögen zwecks Verwendung des Erlöſes iſt

oft unrentabel oder ſchwer durchzuführen , in vielen

Fällen infolge der geſetzlichen Beſtimmungen , welche dem

Verbrauche dieſer außerordentlichen Einnahmen , je nach

der Art der gewollten Verwendung hemmend im Wege

ſtehen , von vornherein ausgeſchloſſen .

Den Gemeinden erübrigt daher nur noch, falls ſie

keine angeſammelten Gelder für gedachte Zwecke haben ,

die Mittel aus den ſpäter zu erwartenden Einnahmen

im Voraus zu entnehmen , d. h. von ihrem Credit Ge⸗

brauch zu machen . Die Form in der das geſchieht , iſt

das Anlehen .
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Kleinere Städte und Landgemeinden vermögen die

notwendigen Summen ohne große Schwierigkeiten bei

öffentlichen Sparkaſſen , ſtaatlichen oder privaten Geldin⸗

ſtituten gegen einfachen Schuldſchein aufzunehmen ; größere
Städte , deren Bedarf ſich häufig auf Millionen beziffert ,

müſſen einen anderen Weg einſchlagen . Sie nehmen die

Beteiligung weiterer Kreiſe in Anſpruch , indem ſie das

Anlehen durch Ausgabe von Schuldverſchreibungen

auf den Inhaber bewerkſtelligen .
Es ſind dies Urkunden , durch welche ſich der Aus⸗

ſteller verpflichtet , dem Eigentümer derſelben nach

den in der Urkunde enthaltenen Bedingungen ein be⸗

ſtimmtes Kapital zu verzinſen und heimzuzahlen .

Weil der Einzelne , der ſich bei einem derartigen An⸗

leihen beteiligt eine oder mehrere Schuldverſchreibungen
erwirbt — nicht in der Lage iſt , die Sicherheit der ver⸗

ſprochenen Leiſtung zu beurteilen , ferner weil die Dar⸗

lehensforderungen Objekte des Geld⸗ und Effektenhandels

werden , mithin ein öffentliches Intereſſe vorliegt , anderer⸗

ſeits aber auch , weil es im Intereſſe der Gemeinde , der

Erhaltung ihrer Leiſtungsfähigkeit und des Schutzes der

künftigen Generation derſelben geboten erſcheint , wurden

beſondere geſetzliche Vorkehrungen getroffen , die bei einem

derartigen Anlehen zu berückſichtigen ſind .

In erſter Reihe kommen die Beſtimmungen der

Bad . Genteinde - und Städteordnung über Kapitalauf⸗

nahme , Art der Verwendung der aufgenommenen Gelder ,
Schuldentilgung , in Betracht . Darnach iſt zur Aufnahme

eines Anlehens Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes und

Staatsgenehmigung ſchon an und für ſich notwendig .

( § 101 Abſ . 1 Gemeindeordnung ausgenommen . )
Die Ausgabe von Schuldverſchreibungen auf den

Inhaber regeln die § § 793 ff. des Bürg⸗Geſ . ⸗B. und 8
14 der bad . landesherrlichen Verordnung v. 11 . November

1899 „ Die Ausführung des Bürgerlichen Geſetzbuches

und damit zuſammenhängender Geſetze betr . “ Die auf

die Gemeinde⸗ bezw . Städteordnung ſich gründenden

Formen der Kapitalaufnahme ſind genügend bekannt , ſo

daß hierüber nähere Ausführungen nicht notwendig ſein

werden .

Zur beſſeren Ueberſicht ſind die folgenden Darlegungen

mit beſonderen Titeln verſehen worden .

Genehmigung durch den Bürgerausſchuß .

In der Vorlage an den Bürgerausſchuß um Zu⸗

ſtimmung zur Aufnahme eines Anlehens wird zugleich

auch das Anſuchen um Genehmigung zur Ausgabe von

Schuldverſchreibungen auf den Inhaber geſtellt , wobei die

näheren Bedingungen unter denen das Anlehen zu

Stande kommen und vergeben werden ſoll , in der

Regel angeführt werden . Der Fall iſt aber auch mög⸗

lich und kommt dann und wann vor , daß der Stadtrat

vom Bürgerausſchuß ſowohl bezüglich der Zeit und der

Art der Begebung , der Bedingungen unter welcher ſie

erfolgen ſoll , des Zinsfußes ete . , ſich freie Hand geben läßt .

Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldverſchreibungen .

Wann der Zeitpunkt für die Ausgabe von Schuld⸗

verſchreibungen als ein günſtiger bezeichnet werden kann ,

läßt ſich allgemein ſchwer ſagen . Eine unſichere , ſchwan⸗
kende Lage des Geldmarktes , hoher oder ſteigender Zins⸗

fuß ſind jedenfalls ungünſtige Faktoren , denn der Ver⸗

kauf eines Papieres , das weniger Zins einbringt , iſt er⸗

ſchwert oder nur zu einem niederen Kurſe möglich . Es

ſpielen ſelbſtredend noch vielerlei andere Momente mit ,

( Sicherheit , Konjunktur u. ſ. w. ) die von Einfluß ſind .

Die Städte werden eben darauf ſehen , daß ſie ihre An⸗

lehen auf die möglichſt vorteilhafteſte Art unterbringen .

Manchmal gewährt nur die raſcheſte Entſchließung die

Möglichkeit , ein annehmbares Geſchäft zu machen . Die

vom Bürgerausſchuß zum Voraus erteilte Ermächtigung

zu freiem Handeln kommt dann dem Stadtrat und

der Gemeinde ſehr zu ſtatten .

In manchen Städten hat ſich auch die Praxis her⸗

ausgebildet , bei ſofortigem Geldbedarf einſtweilen ein

Anlehen bei einem großen Geldinſtitute gegen Schuld⸗

ſchein zu entnehmen und dieſe Schuld aus dem ſpäteren

Anlehen , für welches nunmehr der geeignete Zeitpunkt

abgewartet werden kann , in einer Summe heimzuzahlen .

Einholung der ſtaatlichen Genehmigung .

Darüber , ob die ſtaatliche Genehmigung zur Kapital⸗

aufnahme , zum Tilgungsplane und zur Ausgabe von

Schuldverſchreibungen unter Einem eingeholt werden

kann , entſcheidet die Lage des einzelnen Falles . Sind
Kapitalaufnahme und Tilgungsplan ſchon genehmigt , ſo

iſt das Geſuch um Erlaubnis der Ausgabe von Schuld⸗

verſchreibungen unter Anſchluß einer Druckvorlage an den

Bürgerausſchuß , einer Ausfertigung des Bürgerausſchuß⸗

protokolls , des amtlich genehmigten Tilgungsplanes ,

ferner des Entwurfes einer Schuldurkunde nebſt Zins⸗

ſcheine ( Coupons ) und Erneuerungsſchein ( Talons ) durch

Vermittlung Großh . Bezirksamtes dem Großh . Miniſterium

des Innern einzureichen . Letzteres iſt im Einvernehmen
mit Großh . Juſtizminiſterium und Großh . Miniſterium
der Finanzen zur Erteilung der Genehmigung befugt .
Vor Ausſpruch dieſer Genehmigung darf der Uebernehmer
des Anlehens nicht in Aktion treten .

Ueber die erfolgte Staatsgenehmigung ſtellt das

Großh . Miniſterium des Innern eine Urkunde aus , be⸗

zeichnet denjenigen öffentlichen Beamten des Großh . Be⸗

zirksamtes ( Reviſionsbeamten ) , der die einzelnen Schuld⸗

verſchreibungen zu beurkunden hat und giebt die Erteil⸗

ung der Genehmigung und die Bedingungen , unter welchen
ſie erfolgt iſt , im deutſchen Reichs⸗ und bad . Staats⸗

anzeiger bekannt .

Unterbringung des Anlehens . ( Submiſſion . )

Veranſtaltungen zur Unterbringung des Anlehens
können zum Voraus oder erſt wenn alle geſetzlichen

Formalitäten erfüllt ſind , getroffen werden . Je nachdem



von dem einen oder anderen Verfahren mehr Vorteile zu

erhoffen ſind , wird , ſelbſtredend unter Berückſichtigung

der vom Bürgerausſchuß über die Begebung des Anlehens

gebilligten Weiſe , entweder eine öffentliche Submiſſion
veranſtaltet oder unter Außerachtlaſſung eines allgemeinen

Ausſchreibens eine Anzahl geeignet erſcheinender Bank⸗

inſtitute zur Beteiligung eingeladen werden , falls nicht

die Verhandlung mit einer einzelnen leiſtungsfähigen

Bank beſonders günſtig erſcheint .

Daß die Städte ſelbſt zur Zeichnung auflegen , dürfte

ſelten vorkommen . Die Zuhilfenahme der Banken , als

Anſtalten , deren Zweck es iſt , Geld⸗ , Kredit⸗ und ver⸗

wandte Geſchäfte zu betreiben und die ſich vorwiegend mit

dem Kauf und Wiederverkauf von Wertpapieren befaſſen ,

zur Beſorgung der Emmiſſion des Anlehens iſt eine ganz

naturgemäße
In der Einladung zur Submiſſion müſſen die

näheren

Bedingungen des Anlehens und der Su
enthalten ſein .

Die Bedingungen des Anlehens ſelbſt , die durch die

Staatsaufſichtsbehörde genehmigt wurden , dürften für

die Gemeinde als vorteilhaft gelten , wenn damit bei einem

verhältnismäßig niederen Zinsfuße ein annehmbarer Kurs

ſich erzielen läßt und wenn die aus dem Anlehen ent⸗

ſpringende Belaſtung der Umlagezahler eine möglichſt

geringe iſt . ( Kein zu kurzer Tilgungszeitraum . )
Die Submiſſionsbedingungen ſind verſchiedener Art .

In der Regel wird verlangt :

ö daß der Submittent eine oder mehrere Banken be⸗

zeichnet , welche die verfallenen Zinsſcheine ſowie die aus⸗

geloſten Schuldverſchreibungen koſtenlos oder gegen eine

den Bankſtellen aus der Stadtkaſſe zu gewährende Ver⸗

gütung ( Proviſion ) einlöſen ,

daß die Uebernehmer des Anlehens bis nach erfolgter

Einzahlung des Kapitals als Sicherheit für die Erfüllung
aller aus dem Anlehensvertrage hervorgehenden Ver⸗

bindlichkeiten eine näher zu beſtimmende Kaution leiſten

oder die ſamtverbindliche Haftbarkeit übernehmen ,

daß die Uebernehmer die Börſenſteuer reſp . die

Schlußnotenſteuer ganz oder nach einem beſtimmten Maß⸗

ſtabe mit der Stadtkaſſe gemeinſam tragen u. ſ. w.

Die Einteilung des Anlehens in Stücke ( ſog. Stücke⸗

lung ) wird vielfach den Bankiers überlaſſen .

Submiſſionsangebote , Emmiſſionsübertragung .

Die Bankiers , faſt immer aber ein Conſortium von

Bankinſtituten , bieten in ihren Angeboten den Kurs für

das zur Submiſſion geſtellte Anlehen für 100 nominal ,

d. h. die Summe , die ſie der Stadt für 100 Mk . Nenn⸗

wert der Schuldverſchreibungen geben wollen , und geben

die ihrerſeits zu ſtellenden weiteren Bedingungen bekannt .

Conſortien beſtimmen einen Geſchäftsführer .
Dem günſtigſt bietenden Submittenden ( höchſt ge⸗

botener Kurs , annehmbarſte Bedingungen ) wird , wenn

an ſeiner Geſchäftstüchtigkeit und Solidität nichts auszu⸗

ſetzen iſt , die Emmiſſion übertragen werden .

Einladung zur Zeichnung , Proſpekt .

Von nun ab beginnt das Geſchäft des Emmiſſions⸗

hauſes . Durch einen in den Zeitungen veröffentlichten

Proſpekt , für den jedoch die Gemeinde verantwortlich iſt ,

ladet die Bank das Publikum zur Zeichnung ein . Letzterem

werden durch den Proſpekt u. A. diejenigen Mitteilungen

gemacht , welche zur Beurteilung des inneren Wertes
des angebotenen Papieres erforderlich ſind .

Eine genaue Angabe , in welcher Weiſe die Bankiers

die Papiere abſetzen , ( Subſkription ) würde zu weit führen .

Die Gemeinde muß inzwiſchen für

Herſtellung der Schuldurkunden

Sorge getragen haben Form und Inhalt der Schuld⸗
verſchreibungen zu beſchreiben , iſt mangels Raum nicht

angängig , darf auch als allgemein bekannt angenommen

werden . Aus der Urkunde ſind zu erſehen , die Zahl der

Stücke und Werte der ausgegebenen Schuldverſchreibungen ,

Zinsfuß , Zinsverfalltage , Zinszahlſtellen , Zahl der der

Schuldverſchreibung beigelegten Zins - und Zinserneuer —

ungsſcheine , Kündigungs⸗ und Amortiſationsverhältniſſe ,

Art der Ausloſung der heimzuzahlenden Schuldverſchreib⸗

ungen , Art der Einlöſung derſelben . Wenn die Original⸗

urkunden zur Zeit der Zeichnung noch nicht fertig ſein

ſollten , ſo müſſen dem Emmiſſionshauſe zwecks einſt⸗

weiliger Ausgabe ſogenannte

Interimsſcheine

ausgehändigt werden , falls der Uebernehmer nicht ſelbſt

ſolche ( ohne Mitwirkung der Gemeinde ) ausſtellt .

Ein Interimsſchein lautet etwa folgendermaßen :

„ 4 % Anlehen der Stadt N.

Interimsſchein Nr

über 1000 Mark .

Gegen Rückgabe dieſes Interimsſcheines erhält

Inhaber Schuldverſchreibungen über 1000 Mk . mit

Coupons und Talons , fällig am

Der Umtauſch der Interimsſcheine in Beftritl
Schuldverſchreibungen erfolgt gemäß ſpäter zu er⸗

laſſender Bekanntmachung .
N . den

Stadtrat :

gez . N. N .

Beſteuerung des Aulehens .

Die Emmiſſion von Wertpapieren unterliegt der

Börſenſteuer , deren Betrag ſich nach der Höhe des

emmittierten Kapitals richtet . Der Steuerſatz beträgt

20 des Nennwerts . Die Beſtimmungen des Reichs⸗

ſtempelgeſetzes vom 27 . April 1894 in der Faſſung vom

14 Juni 1900 finden auf dieſe Steuer Anwendung .

Alsbald nach Genehmigung des Anlehens muß an

das Hauptſteueramt wegen der Stempelabgabe vorläufige

Anmeldung erfolgen . Sind die Inhaberpapiere fertig

eee
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geſtellt , ſo hat der Emmittent ( die Stadtgemeinde ) , bevor

die Inhaberpapiere zur Zeichnung aufgelegt werden , dem

Hauptſteueramt unter Angabe der Zahl , Gattung , Nenn⸗

wert der Stücke , des Tages der Zeichnung bezw der Einzahl⸗

ung nach beſtimmtem Formular Anzeige zu erſtatten . Das

Hauptſteueramt ſtempelt , nachdem die Zahlung des feſt⸗

geſetzten Abgabebetrages geleiſtet iſt , jede einzelne Schuld⸗
urkunde ab .

Außer dieſer Emmiſſionsſteuer muß noch eine ſogen .

Schlußnotenſteuer entrichtet werden , der alle Kaufs -

und Anſchaffungsgeſchäfte , die an der Börſe oder börſen⸗

mäßig abgeſchloſſen werden , unterliegen . Die Schluß⸗

notenſteuer wird dadurch entrichtet , daß der zur Abgabe

Verpflichtete ( der geſchäftsführende Bankier ) einen Schluß⸗

zettel in doppelter Fertigung auf einem in der Mitte

durchlöcherten , geſtempelten oder mit den erforderlichen

Stempelmarken zu verſehenden Formular ausſtellt , wobei

die Namen der beiden Kontrahenden , der Gegenſtand des

Geſchäfts , Preis und Zeit der Lieferung vermerkt werden .

Unterſchrift iſt nicht erforderlich . Jeder der beiden Be⸗

teiligten erhält eine Fertigung des Schlußzettels .

Die Schlußnotenſteuer beträgt ebenfalls 20 vom

Wert des Gegenſtandes . Der Letztere wird nach dem

vereinbarten Kaufpreis ( alſo in dieſem Falle nicht Nenn⸗

wert ) bemeſſen .

Einer weiteren Stempelabgabe unterliegt die Aus⸗

gabe von Inhaberpapieren in Baden nicht , dagegen wird

nach dem bad . Verwaltungsgebührengeſetz für die Ge⸗

nehmigung der Ausgabe von Schuldverſchreibungen eine

Taxe von 1⅝o des genehmigten Betrages erhoben .

Werden vorläufig Interimsſcheine ausgegeben , ſo iſt

einſtweilen für dieſe die Reichsſtempelabgabe — Börſen⸗

ſteuer — zu entrichten .

Damit eine doppelte Beſteuerung nicht ſtattfindet ,

muß bei der Anmeldung der Interimsſcheine zur Ab⸗

ſtempelung der Vorbehalt gemacht werden , daß Anrech⸗

nung bezw . Rückvergütung der bezahlten Steuer bei Ab⸗

ſtempelung der definitiven Schuldurkunden gegen Rück⸗

gabe der Interimsſcheine geſtattet wird . Eine Unter⸗

laſſung dieſer Vorſchrift würde Rückzahlung des doppelt

erlegten Betrages in Frage ſtellen . Bei Abſtempelung
der eigentlichen Urkunden iſt eine Rückgabe der inzwiſchen

ausgegebenen Interimsſcheine unmöglich , weshalb Hinter⸗

legung des Stempelbetrages erfolgen muß , der nach Ab⸗

lieferung der Interimsſcheine wieder frei gegeben wird .

Beglaubigung der Urkunden .

Vor oder nach der Abſtempelung hat der mit der

Beglaubigung beauftragte Reviſionsbeamte dieſe jeder

einzelnen Urkunde beizuſetzen . Iſt auch dieſes geſchehen ,

ſo können die Wertpapiere den Geſchäftsſtellen des Bank⸗

konſortiums oder dem Unternehmer zwecks Abgabe an

die Zeichner zugeſtellt werden .

Zulaſſung zum Börſenhandel .

Solange die Inhaberpapiere zur öffentlichen Zeich⸗

nung aufgelegt ſind , darf vor beendeter Zuteilung an

die Zeichner eine amtliche Feſtſtellung des Preiſes nicht

erfolgen .

Ebenſowenig darf dies geſchehen , wenn die Zulaſſung

zum Börſenhandel nicht eingeholt oder nicht gewährt
worden iſt . Geſchäfte in dieſen Papieren ſind von der

Benützung der Börſeneiurichtungen ausgeſchloſſen und

dürfen im Kurszettel nicht veröffentlicht werden .

Damit iſt aber der Abſatz ſo gut wie verſchloſſen ;
die Papiere haben keinen allgemeinen Markt . Die Er⸗

wirkung der Zulaſſung der Effekten zum Handel an der

Börſe iſt daher eine Notvendigkeit . Der Antrag geht in

der Regel vom Emmiſſionshaus aus und kann an jeder

beliebigen Börſe geſtellt werden . Das Verfahren richtet

ſich nach dem Inhalte der Bekanntmachung des Reichs⸗

kanzlers vom 11 . Dezember 1896 ( Reichsgeſ . ⸗Bl. 40 ) .

Dem Börſenvorſtande ſind die Nachweiſe , welche die

Grundlage für die zu emmittierenden Wertpapiere bilden

(begl . Urkundenabſchriften ) vorzulegen . Der Börſenvor⸗

ſtand hat die Pflicht , dieſe Urkunden zu prüfen und darf
die Emmiſſion ohne Angabe von Gründen nicht ablehnen
Vor der Einführung an der Börſe iſt der diesbezügliche

Antrag von der Zahlungsſtelle unter Angabe der näheren

Verhältniſſe ( Proſpekt ) zu veröffentlichen .

Nach Zulaſſung zur Börſe wird der Börſenwert der

Papiere ( d h. der Preis , welcher der wirklichen Geſchäfts⸗

lage des Verkehrs an der Börſe entſpricht ) amtlich feſt⸗

geſtellt . Geſchäfte in ſolchen Papieren dürfen nun an

der Börſe geſchloſſen und durch Kursmakler vermittelt

werden . ( Börſengeſetz vom 22 . Juni 1896 , Nr . 15

Reichsgeſ . ⸗Bl . 1896 . )

Lombardfähigkeitserklärung .

Um die Papiere auch als Pfandobjekte für von den

Banken zu gewährende Darlehen fähig zu machen , wird

in der Regel auch die Zulaſſung zum Lombardverkehr

nachgeſucht . Das entſprechende Anſuchen iſt unter Vor⸗

lage der nötigen Nachweiſe ( Bürgerausſchußbeſchluß , Ur⸗

kunde des Miniſteriums , Proſpekt , Rechenſchaftsberichte

etc . ) an eine Kaiſerliche Reichsbankhauptſtelle zu richten .

Einſchreibung .

Da die Schuldverſchreibungen auf den Inhaber jedem

beliebigen Eigentümer Anſpruch auf Leiſtung gewähren ,
wird häufig von den Beſitzern zu ihrer Sicherung Um⸗

wandlung in ein gewöhnliches Schuldverſprechen verlangt .

Dieſes „Außerkursſetzen “ geſchieht durch Umſchreibung

auf den Namen eines beſtimmten Berechtigten . Zur

Umſchreibung und event . Wiederumſchreibung auf den

Inhaber iſt nur der Ausſteller berechtigt , aber nicht ver⸗

pflichtet . Ueber derlei Umſchreibungen führen die Stadt⸗

kaſſen beſondere Vormerkbücher .



Zinszahlung .

Den Urkunden ſind , wie ſchon erwähnt , eine Anzahl

Zinsſcheine und ein Zinserneuerungsſchein beigegeben .

Die Zinsſcheine enthalten je die Anweiſung auf eine be⸗

ſtimmte Zinsrate , geben die Verfallzeit derſelben , meiſt

auch die Einlöſungsſtellen an und weiſen dieſelbe Nummer
und littera wie die Schuldverſchreibung auf .

Der Erneuerungsſchein enthält die Anweiſung , daß

von einem gewiſſen Tag ab ( nach Verbrauch aller Zins⸗

ſcheine ) bei den Einlöſungsſtellen gegen Abgabe des Er⸗

neuerungsſcheines neue Zinsſcheine für eine Anzahl von

Jahren und ein neuer Erneuerungsſchein abgegeben wird .

Durch die meiſt halbjährliche Einhebung dieſer Cou⸗

pons wird das Anlehen verzinſt .
Die Einlöſungsſtellen ſenden die angenommenen Ab⸗

ſchnitte der Stadtkaſſe , welche die bezahlten Beträge hier⸗

nach erſetzt

Auch über dieſen Geſchäftsteil werden bei den Stadt⸗

kaſſen in beſonderen Couponsbüchern die erforderlichen

Nachweiſe geführt .
Amortiſation .

Die Amortiſation der wohl ſtets ſeitens der Gläu⸗

biger unkündbaren Anlehen , erfolgt in der Weiſe , daß

alljährlich eine Anzahl Schuldverſchreibungen zur Heim⸗

zahlung beſtimmt werden . In der Regel findet in dem

Verhältnis , in welchem Schuldverſchreibungen des nieder⸗

ſften Betrages und ſolche von höheren Beträgen zur Aus⸗

gabe gelangten , auch die Auslooſung von Stücken der

einen oder anderen Art ſtatt .

Der Verlooſungsakt geſchieht im Beiſein des Ober⸗

bürgermeiſters und mehrerer Urkundsperſonen in proto⸗

kollariſcher Weiſe .

Eine außerordentliche Tilgung des An⸗

lehens , die ſich die Städte vielfach vorbehalten , kann

entweder in der oben erwähnten Art oder dadurch er⸗

folgen , daß von Seiten der Stadt eine der zu tilgenden

Summe entſprechende Anzahl von eigenen Papieren an

der Börſe angekauft wird .

Das Ergebnis der Auslooſung ſowie eine etwaige

vollſtändige oder teilweiſe Kündigung des Anlehens iſt

geraume Zeit vor der Heimzahlung in beſtimmten Zeit⸗

ungen ( Lokalblätter , amtliche Landeszeitung , Reichsan⸗

zeiger ) öffentlich zur Kenntnis zu bringen . Die einge⸗

löſten Schuldverſchreibungen , Zins⸗ und Erneuerungs⸗

ſcheine kommen zur Vernichtung , worüber ebenfalls ein

Protokoll aufgenommen wird .

Bei Einlöſung der gezogenen Stücke ſind die noch

nicht verfallenen Zinsſcheine den Zahlſtellen einzuliefern .

Für die etwa fehlenden , erſt nach dem Heimzahlungs⸗
termine des Kapitals fälligen Coupons darf ein ent⸗

ſprechender Betrag an Kapital abgezogen werden .

Die Verzinſung der gekündigten und ausgeloſten

Papiere hört ſelbſtverſtändlich mit dem Heimzahlungs⸗

termine auf . Die Schuldverſchreibungen , welche nach

ſpäteſtens 3 Monaten mit ihrem Nennwert fällig ſind ,

werden zu dem jeweiligen Bankzinsfuße von der Reichs⸗

bank diskontiert .

Verjährung .

Der Anſpruch aus einer Schuldverſchreibung verjährt

in 30 Jahren nach dem Heimzahlungstermine , wenn

nicht die Urkunde vor dem Ablauf der 30 Jahre zur

Einlöſung vorgelegt wird . Iſt letzteres geſchehen , ſo

verjährt der Anſpruch in 2 Jahren von dem Ende der

Vorlagfriſt an .

Bei Zinsſcheinen beträgt die Vorlagefriſt 4 Jahre

und beginnt mit dem Schluſſe des Jahres , in welchem

der Zins verfallen iſt . Dauer und Beginn der Friſten

können aber in der Urkunde anders beſtimmt werden .

Die Zinsſcheine bleiben in Kraft auch wenn die

Hauptforderung erliſcht linfolge Auslooſung , Kündigung ) ,
darum die Geſtattung des oben erwähnten Abzuges für

die fehlenden Scheine .

Kraftloserklärung der Urkunden .

Eine abhanden gekommene oder vernichtete Schuld⸗

verſchreibung auf den Inhaber kann , wenn nicht in der

Urkunde das Gegenteil beſtimmt iſt , im Wege des Auf⸗

gebots für kraftlos erklärt werden .

Beſtimmungen hierüber : B⸗G . ⸗B . § 799 , 800 . 88

12 ff. Bad . Geſ vom 18 . Juni 1899 , die Ausführung

des Reichsgeſetzes über die Zwangsverſteigerung und

Zwangsverwaltung in der Civilprozeßordnung .

Prüfung der Legitimation des Inhabers .

Jeder Inhaber der Schuldverſchreibung iſt zur Em⸗

pfangnahme der daraus erwachſenden Leiſtungen berech⸗

tigt , und es beſteht für den Ausſteller die Pflicht nicht ,

zu prüfen , ob der Beſitzer auch der rechtmäßige Eigen⸗

tümer iſt . Dagegen kann die Leiſtung an den Inhaber

verweigert werden , wenn der Ausſteller beweiſt , daß der

Inhaber nicht zur Verfügung über die Urkunde berechtigt iſt

Der Ausſteller wird durch Leiſtung an einen nicht

zur Verfügung berechtigten Inhaber befreit .

Wenn ein Zinsſchein abhanden gekommen iſt , und

der bisherige Inhaber dies vor Ablauf der Vorlagefriſt

dem Ausſteller anzeigt , ſo iſt letzterer zur Zahlung des

Zinſes verpflichtet , ſoͤfern der abhanden gekommene

Schein nicht zur Einlöſung vorgelegt wird , oder der

Anſpruch aus dem Schein gerichtlich geltend gemacht

worden iſt .

An den Inhaber des Talons dürfen neue Zinsſcheine

nicht ausgefolgt werden , wenn der Inhaber der Urkunde

dem widerſpricht . Die Coupons ſind in dieſem Falle

dem Inhaber der Urkunde auszuhändigen . Das Geſetz

will damit den Schutz des Inhabers gegen den Verluſt

des Erneuerungsſcheines bezwecken.

9

eeeeeeeeeeee



eeee

Uebergangsbeſtimmungen des B. ⸗G. ⸗B.

Für Schuldverſchreibungen auf den Inhaber die vor

dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuches ausge⸗

ſtellt wurden , gelten bezüglich der Verjährung der An⸗

ſprüche die Beſtimmungen des alten Rechts , dagegen

kommen die neuen Beſtimmungen in Anwendung bezüg⸗

lich der Erteilung einer neuen Schuldverſchreibung an

Stelle einer beſchädigten , wegen Kraftloserklärung im

Wege des Aufgebotsverfahrens , wegen Hemmung der

Vorlagefriſt , wegen Zahlung verlorener Zinsſcheine und

wegen Einſchreibung auf den Namen des Berechtigten .

Kapitalanlagen in Inhaberpapieren .

Die Schuldverſchreibungen der Gemeinden auf den

Inhaber ſind zur Sicherheitsleiſtung im Sinne des B. ⸗
G B. , ebenſo zur öffentlichen Hinterlegung geeignet .

In ſolchen Papieren können angelegt werden :

Mündelgelder ( Verord . Gr . Miniſt . der Juſtiz , des

Kultus und Unterrichts vom 15 . April 1899 ) .

Stiftungsgelder .
Sparkaſſenvermögen ( zur Anlage in Schuldverſchreib⸗

ungen der Gemeinde , die die Sparkaſſe verbürgt iſt jedoch

beſondere ſtaatliche Genehmigung erforderlich ) .

Gemeindegelder .
Vermögen von Gemeindekrankenverſicherungen , Kran⸗

kenkaſſen u . ſ. w

Durchführung in der Stadtrechnung .

Weitere Ausführungen werden im Hinblick auf die

genauen Vorſchriften und Erläuterungen der Städte⸗

rechnungsanweiſung erſpart werden können .

Die mit der Aufnahme von Anlehen verbundenen

Koſten werden ebenſo wie jene der Abtragung von der

Wirtſchaft übernommen .

Ueber die Verwendung eines anläßlich der Emmiſſion

etwa erzielten Kursgewinnes ( Agio ) bezw . die Deckung

eines etwa ſich ergebenden Disagios geben die Aus⸗

führungen in Muſer , Grundſtock und Wirtſchaft der Ge⸗
meinden S . 36/38 eingehenden Aufſchluß .

Ueber das neue Grundbuchrecht .

Das Landgericht Karlsruhe , in deſſen Bezirk das neue

Grundbuchrecht am längſten gilt , hat über das Grund⸗

buchweſen gemäß §S 103 der Grundbuchdienſtweiſung einen

Bericht erſtattet , der als Beilage zum Protokoll der 25 .

öffentlichen Sitzung der Zweiten Kammer vom 21 . Januar

im Druck erſchien . Im Hinblick auf das Intereſſe , das

dieſem Gegenſtande zur Zeit entgegengebracht wird , bringen

wir nachſtehend dieſen Jahresbericht zum Abdruck :

Durch die Landesherrliche Verordnung vom 4. Mai

1901 iſt das Grundbuch für den Landgerichtsbezirk Karls⸗

ruhe ( mit Ausnahme der Grund⸗ und Pfandbuchbezirke von

Kürnbach , Brötzingen , Dietlingen , Kieſelbronn und Wein⸗

garten ) mit dem 1. Juni 1901 für angelegt erklärt , worden .

Wir ſind daher in der Lage , heute über einen Zeitraum

von ſieben Monaten der Geltungsdauer des Reichsgrund⸗
buchrechts zu berichten .

Nachdem ſchon vor dem 1. Juni 1901 durch unſeren

Berichterſtatter eine Anzahl von Gemeinden zur Nachſchau

über die Handhabung der Zwiſchenverordnung vom 4 . Mai

1900 beſucht worden war , haben wir ſeit dem Inkrafttreten

des neuen Grundbuchrechts bei folgenden Grundbuchämtern

Prüfungen vorgenommen

Bei den meiſten dieſer Beſuche wurde nicht blos eine

ſummariſche Nachſchau , ſondern eine eingehende Prüfung

des ganzen Dienſtes des Grundbuchamts vorgenommen . Die

Ergebniſſe dieſer Prüfungen können wir in Folgendem zu⸗

ſammenfaſſen :
A. Die Ueberleitung aus dem alten in den neuen

Reihtzzafkend vollzog ſich ohne beſondere Schwierigkeiten .

Im Monat Juni und auch noch im Juli gab es überall

nur ſehr wenig neue Grundbuchgeſchäfte , weil die Grund⸗

und Pfandbuchbehörden und die Ratſchreiber , einesteils um

noch möglichſt viel Gebühren zu erlangen , andernteils auch

aus einem gewiſſen Angſtgefühl vor dem ganz neuen , unbe⸗

kannten Rechte , alle Leute , von denen ſie wußten , daß ſie

Grundbuchgeſchäfte vornehmen wollten , im Monat Mai ver⸗

anlaßten , ſchleunigſt noch dieſe Geſchäfte vor dem Eintritt

des neuen Grundbuchrechts zu erledigen . Im Mai 1901

ſind daher erheblich mehr Kaufverträge und Pfandrechte zum

Eintrag in die alten Grundbücher gelangt , als ſonſt in dieſem

Monat der Fall war . Das hatte verſchiedene nachteilige

Folgen ; zunächſt gelang es im Mai ſelbſt wegen der Häufung

der Geſchäfte vielfach nicht , gemäß der Zwiſchenverordnung

vom 4. Mai 1900 auch die Grundbuchhefte aus Anlaß

der Eintragungen in die alten Grundbücher anzulegen , und

dieſe Arbeit mußte dann erſt im Juni und Juli nachgeholt

werden .

In einzelnen Grundbuchbezirken haben dieſe Rückſtände

den ganzen Geſchäftsgang auf Monate hinaus ungünſtig be⸗

einflußt . Weiter machte ſich dann in den erſten beiden

Monaten ( Juni und Juli ) naturgemäß ein ſtarker Ausfall

an Einnahmen aus Grundbuchgeſchäften für die Staatskaſſe

geltend . Dieſe hier geſchilderte Erſcheinung hat ſich auch in

anderen Landesteilen wiederholt und dürfte dort dieſelben

Folgen gehabt haben ; wenigſtens iſt unſerem ſtändigen Be⸗

richterſtatter aus dem Landgerichtsbezirk Offenburg der gleiche

Vorgang bekannt geworden . — Der geringe Stand an

laufenden Geſchäften im Juni und Juli hatte aber ander⸗

ſeits den Vorteil , daß die Beamten des Grundbuchamts ,

insbeſondere die Ratſchreiber , ſich mit mehr Ruhe und nach

und nach in das neue Recht einarbeiten konnten , was denn

auch — wie wir hier ſchon hervorheben können — faſt

überall mit Fleiß und gutem Willen geſchah.
B. Die Amtsverfaſſung der Grundbuchämter iſt von

vornherein den vielſeitigſten Angriffen ausgeſetzt geweſen .

Sie hat ſich aber beſſer bewährt , als man anzunehmen ge⸗

neigt war . Insbeſondere hat ſich erwieſen , daß die Mehr⸗

zahl der Ratſchreiber ausreichend befähigt iſt zur



— 312 —

Bekleidung des Amtes als Hilfsbeamter . Einzelne Rat⸗

ſchreiber leiſteten in jeder Beziehung tadelloſe Arbeit ; ander⸗

ſeits giebt es freilich in jedem Bezirk einige wenige , denen

es an der erforderlichen Einſicht oder an der nötigen Ge⸗

wiſſenhaftigkeit und Pünktlichkeit oder an beiden zuſammen

fehlt . Das iſt an ſich nichts Ueberraſchendes und dieſelbe

Erſcheinung findet ſich bei allen Beamtenklaſſen ; ſoweit

ſolche unfähige Perſönlichkeiten nicht bisher ſchon durch

tüchtige Leute erſetzt werden konnten , wird das in der Folge

geſchehen müſſen , wenn auch unter thunlichſter Schonung

der Intereſſen des betreffenden Ratſchreibers , denen aber

die des Amtes unzweifelhaft vorzugehen haben . Geringwertige
oder ſchlechte Ratſchreiber ſind meiſt in kleineren , im Gebirg

gelegenen Dörfern vorhanden , weil dort der Beamte in der

Regel nur ganz geringe Bezahlung , ( da und dort nur 40

bis 60 Mk . Gehalt im Jahr ! ) erhält und beſondere An⸗

ſprüche an ihn daher auch nicht geſtellt werden können .

Wo der Ratſchreiber ordentlich bezahlt wird , wie durch⸗

gehends in den Orten der Rheinebene , iſt er meiſt auch

leiſtungsfähig und geſchäftstüchtig .

Bei den Notaren als Grundbuchbeamten beſteht un⸗

verkennbar gegen die derzeitige Regelung dieſes Dienſtzweiges

vielfach Abneigung , die auch die ganze Thätigkeit des einzelnen
Notars beeinflußt . Zum Teile —vielleicht zum größten
Teile — hängt dieſe Abneigung mit Dingen an ſich neben⸗

ſächlicher Art zuſammen . Vor Allem iſt es das ſtändige

Herumreiſen im Diſtrikt , das Beſchwerden hervorruft , und

zwar deſto mehr , je weniger infolge der Fuhrkoſtenaverſierung
die perſönliche Bequemlichkeit des einzelnen berückſichtigt
werden kann . Es iſt nun gewiß nicht zu verkennen , daß die

Häufung der Grundbuchreiſen für ältere Herren mit

Familie mancherlei Widerwärtigkeiten im Gefolge hat . Für

jüngere Notare aber iſt die Aufgabe nicht ſo ſchlimm Ein

Nachteil aber iſt für alle vorhanden ; der große Zeitverluft

durch die Reiſen und die dadurch bedingte vielfache Abweſen⸗

heit vom Amtsſitze und der Kanzlei , wo inzwiſchen vielleicht

das Perſonal unthätig iſt . Wir ſind der Anſicht , daß der

Grundbuchnotar nicht mehr als 12 bis 14 Tage monatlich
auswärts ſein ſollte ; wo dieſe Zahl wegen der Anzahl der

zum Diſtrikt gehörigen Orte überſchritten wird , wie dies

noch in mehreren Diſtrikten unſeres Bezirks der Fall iſt ,

ſollte durch andere Einteilung oder beſſer durch Hilfsnotariate

abgeholfen werden .

In ſachlicher Beziehung hat die beſtehende Verfaſſung
der Grundbuchämter den ganz unverkennbaren Vorzug , daß
die Landbewohner ihre Geſchäfte am Orte ſelbſt erledigen

können , daß dieſe Geſchäfte durch den ortskundigen und mit

allen Verhältniſſen meiſt genau vertrauten Ratſchreiber —

der zugleich den Beteiligten perſönlich näher ſteht , als der

Grundbuchrichter in anderen Teilen des Reiches — vorbereitet

werden können und daß auch der Notar weit mehr mit den

Perſonen und Verhältniſſen ſeines Diſtrikts bekannt wird ,

als dies bei einer Centraliſierung am Amtsſitze je der Fall

ſein würde . Demgegenüber ſind aber einige Nachteile her⸗

vorgetreten ; die Geſchäftserledigung iſt in einzelnen Fällen

nicht mit der wünſchenswerten Raſchheit erfolgt , weil der

Grundbuchtag nicht ausreichte , und der nächſte erſt in einigen

Wochen ſtattfand , oder weil das neu anzulegende Heft noch

nicht geprüft war und dergl . Das wird u. A. empfindlich
bei Beſtellung von Hypotheken , weil der Bauer die bei not⸗

wendiger Geldaufnahme erforderlichen Schritte bekanntlich
immer erſt im letzten Moment thut , dann aber alles „preſſiert “
und ſchleunigſt fertig werden ſoll . Dieſe Nachteile hängen
aber unſeres Erachtens mit dem Uebergangszuſtand zuſammen
und haben vor allem ihren Grund in dem Stande der Um⸗

ſchreibungsarbeiten , auf die wir nachher noch zurückkommen ;
denn auch bei Gemeindegrundbuchämtern zeigte ſich dieſelbe

Erſcheinung . — Erhebliche ſachliche Mißſtände von weſentlicher

Bedeutung haben ſich aber bisher aus der Verfaſſung der

Grundbuchämter in unſerem Bezirke nicht ergeben .
C. Auf die Dienſträume der Grundbuchämter haben

die Gemeinden unſeres Bezirks in vielen Fällen erhebliche

Koſten verwendet oder deren Aufwendung für die nächſte

Zeit in Ausſicht genommen . In der größeren Hälfte der

Gemeinden iſt ein beſonderes Amtszimmer für das Grund⸗

buchamt ſchon hergeſtellt oder in Ausſicht , häufig in Verbindung
mit feuerſicheren Archivräumen . Kleinere und ärmere Ge⸗

meinden haben wenigſtens eiſerne Kaſſenſchränke in aus⸗

reichendem Maße beſchafft oder beſtellt . Faſt überall zeigten

ſich die Gemeindeverwaltungen durchaus entgegenkommend .

Auch die Ausſtattung der Amtsräume mit den erforderlichen

Einrichtungsgegenſtänden hat im Allgemeinen bisher keinen

Anlaß zu weſentlichen Beanſtandungen gegeben .

D. Die Umſchreibungsarbeiten nehmen bei den

Grundbuchämtern vorerſt noch die Thätigkeit der Ratſchreiber
wie der Notare in überwiegendem Maße in Anſpruch . Ins⸗

beſondere erfordert die Prüfung der Hilfshefte , bei der einzelne
Notare mit peinlichſter Genauigkeit ſtets auf die alten Ein⸗

träge in den Grund⸗ und Pfandbüchern zurückgehen und

vielfach das Anhörungsverfahren eintreten laſſen , ſehr viel

Zeit . Bei ſolcher Art der Prüfung , wobei zur Feſtſtellung
eines einzigen Eintrags oft 4 bis 5 Bände der alten Bücher

nachgeſchlagen werden müſſen , iſt die Arbeit naturgemäß

auch ſehr anſtrengend , und es iſt durchaus glaubhaft , daß
ein Notar , der dieſe Praxis befolgt , nur ſehr langſam vom

Fleck kommt und bei der Nachhauſekunft nicht mehr imſtande

iſt , etwas Rechtes zu arbeiten . Der größere Teil der Notare

nimmt es allerdings damit nicht ſo übertrieben genau ; die

Mehrzahl beſchränkt ſich, je nach der Zuverläſſigkeit des

Ratſchreibers , auf mehr oder weniger Stichproben aus den

alten Büchern und verläßt ſich im Uebrigen auf das Haupt⸗

buch der Generalpfandregiſter . Wir halten dieſe Praxis ,

vorausgeſetzt daß — was der Notar ja bald feſtſtellen kann —

die Vorarbeiten im Hauptbuch und Generalregiſter gut und

zuverläſſig ſind , für die Richtige . Daß einige Notare in der

Vernachläſſigung der alten Einträge aber auch wieder zu

weit gehen , und durchweg nur nach dem Hauptbuch und

Generalregiſter prüfen , konnten wir auch wahrnehmen . Dieſer
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Behandlung ſind wir ſeither ſchon entgegengetreten und

werden dies auch künftig thun . Am Ende des Jahres 1901

—die Zahlen des letzten Vierteljahres ſtehen uns noch nicht

zu Gebote — dürfte die Umſchreibung im Durchſchnitt auf

ein Fünftel bis ein Sechſtel des ganzen Geſchäftes gediehen

ſein . Am weiteſten zurück ſind natürlich die Gemeinden mit

ſchlechten Ratſchreibern ; hier ſind es insbeſondere auch die

ſogenannten Kanzleigeſchäfte , alſo das Koſtenweſen , die Liſten⸗

führung , die Statiſtik und Aktenführung , die den Notaren

viel Arbeit machen . Dieſer Teil des Dienſtes bereitet auch

den beſſeren Ratſchreibern Schwierigkeiten , weil ihnen meiſt

die kanzleimäßige Vorbildung und Schulung ganz abgeht .

Auf alle Fälle bietet die Verbindung des Anlegungsgeſchäfts
mit dem laufenden Dienſte der Grundbuchämter die meiſten

Beſchwerniſſe , weil dadurch an die geiſtige und mehr noch

an die körperliche Leiſtungsfähigkeit der Grundbuchbeamten

außergewöhnlich hohe Anforderungen geſtellt werden .

Wir ſind aber der Anſicht , daß trotz und gerade wegen

dieſer Mängel der Uebergangszeit das Umſchreibungsgeſchäft

in erheblich höherem Maße gefördert werden ſollte und könnte ,

als dies bisher geſchehen iſt ; insbeſondere ſollte die frei⸗

willige Heftefertigung begünſtigt werden , wenn nötig durch

Einſchiebung beſonderer Grundbuchtage zur Prüfung der

Umſchreibungsarbeiten . Dadurch würde allerdings der Koſten⸗

aufwand für den Staat in der nächſten Zeit nicht unerheblich

erhöht werden , aber dieſe Rückſicht dürfte nach unſerer Ueber⸗

zeugung für die Juſtizverwaltung nicht von ausſchlaggebender

Bedeutung ſein . Die Anlegung des neuen Grundbuchs iſt

überall mit größeren Koſten verknüpft , ganz gleichviel , nach

welchem Syſtem und unter welcher Amtsverfaſſung ſie vor

ſich geht . Wird ſie in der nächſten Zeit nach Thunlichkeit

gefördert , ſo wird dadurch nachher die Erledigung der laufenden

Geſchäfte um ſo raſcher und einfacher vor ſich gehen und

dadurch künftighin wieder eine Erſparnis erzielt werden . Je

früher aber der — wie wir ſchon oben hervorgehoben haben —

für die Notare unzweifelhaft recht beſchwerliche Uebergangs⸗

zuſtand beendet iſt , deſto beſſer iſt es für alle Intereſſen ,
die dabei in Frage kommen . Für ganz unausführbar aber

halten wir den Gedanken , der da und dort ſchon aufgetaucht

iſt , möglichſt bald eine Aenderung der Grundbuchamtsver⸗

faſſung im Sinne einer Centraliſierung eintreten zu laſſen .
Die Umſchreibungsarbeit muß notwendig draußen in den

Grundbuchorten durchgeführt werden , wenn nicht viel größere

Nachteile anderer Art entſtehen ſollen ; die thätige Mitwirkung
des Ratſchreibers iſt dafür unentbehrlich . Iſt ſie aber ein⸗

mal vollendet , dann kommen die hauptſächlichſten Beſchwerden ,
die gegen den jetzigen Zuſtand erhoben werden ; perſönliche

Beläſtigung für die Grundbuchbeamten , Verzögeruug der

Geſchäftserledigung und —nicht zuletzt — allzu großer

Koſtenaufwand für den Staat , von ſelbſt in Wegfall . In

einer großen Anzahl von Landgemeinden werden dann die

regelmäßigen Grundbuchtage in den Zeiten , wo die Land⸗

wirtſchaſt ihre Leute beanſprucht , häufig ganz ausfallen können ,

oder das einzelne vielleicht dringliche Geſchäft iſt doch in

kürzeſter Zeit zu erledigen .
E . Von einzelnen Wahrnehmungen glauben wir die

folgenden zur Kenntnis des Miniſteriums bringen zu ſollen :
1. Von den Formen der Pfandrechte hat ſich die Brief⸗

hypothek ſehr raſch eingeführt , namentlich infolge des ge⸗

ſchloſſenen Vorgehens der den ländlichen Kredit hauptſächlich

pflegenden Sparkaſſen mit Gemeindebürgſchaft und anderer ,

größerer Geldinſtitute ( Hypothekenbanken , Verſorgungsanſtalt ,

Verſicherungsanſtalt Baden u. A. m. ) . Bei dieſen Geldgebern
ſcheint es nicht ſowohl die Rückſicht auf die Verkehrsfähigkeit
der Briefhypothek zu ſein , die ſie zur Einführung dieſer

Form in erſter Reihe veranlaßt , als vielmehr die Hervor⸗

kehrung des „verwaltungstechniſchen “ Intereſſes . Die Sicher⸗

heitshypothek iſt demgegenüber , entgegen den früher in unſerem
Lande wohl gehegten Erwartungen , mehr in den Hintergrund

getreten ; denn auch der private Geldgeber ſchließt ſich gerne

den Gepflogenheiten der öffentlichen Kreditinſtitute an , und

bei ihm ſpielt vielfach auch noch die Gewohnheit eine Rolle :

das badiſche Pfandrecht verſchaffte dem Darleihensgläubiger

(bei der bedungenen Pfandbeſtellung ) eine , Pfandverſchreibung “ ,
die er als „ Wertpapier “ ſeinem Kaſſenſchrank einverleiben

konnte ; die Sicherungshypothek des neuen Rechts gewährt

ihm das nicht , und da ſucht er ſich den Erſatz dafür im

Hypothekenbrief , vorerſt meiſt wohl ohne Kenntnis von deſſen
Verkehrsfunktion oder doch ohne Rückſicht auf ſie.

2. Auch von der Buchhypothek wird nicht ſelten Ge⸗

brauch gemacht , namentlich auch in der Stadt Karlsruhe ,
wo das Gemeindegrundbuchamt die Praxis eingeführt hat ,

daß es ( an Stelle der alten Pfandverſchreibung ) dem Gläubiger
einen „ Auszug “ erteilt , der ſich nur durch dieſe Bezeichnung
von einem Hypothekenbrief unterſcheidet , im Uebrigen aber

denſelben Inhalt hat , wie ein ſolcher . Ob das nicht künftig

zu Mißbräuchen führen kann , müſſen wir vorerſt dahingeſtellt

laſſen.
Die Grundſchuld hat unſer Berichterſtatter bisher nur in

einem einzigen Exemplar gefunden , ſie iſt alſo noch nicht in

Aufnahme gekommen .
3. Die Dienſtweiſung für die Grundbuchämter bewährt

ſich im Allgemeinen recht gut ; für die große Mehrzahl der

Hilfsbeamten freilich iſt der Stoff zu reichhaltig , aber eine

kleine Minderheit derſelben — die beſten Kräfte — ſucht
ſich doch auch in anerkennenswerter Weiſe mit ihrem rein

juriſtiſchen Inhalte vertraut zu machen . Für die Grund⸗

buchbeamten ſelbſt aber iſt ſie zweifellos ein ſehr gutes und

praktiſches Lehr⸗ und Hilfsbuch .
4. Unſere eigene Thätigkeit hat durch die Grundbuch⸗

ſachen einen ſehr erheblichen Zuwachs erfahren . Seit dem

Inkrafttreten des neuen Grundbuchrechts mußten , abgeſehen
von der einen großen Umfang einnehmenden Behandlung
der Grundbuchdienſträume , den eingangs erwähnten Dienſt⸗
prüfungen , wiederholten Nachſchauen und ſonſtigen Einzel⸗

geſchäften , auch 22 Beſchwerden und 16 Anfragen nach § 104

D. W. von uns behandelt werden . Die Zahl der Be⸗

ſchwerden dürfte in Zukunft wohl noch zunehmen . Bei der
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derzeitigen Beſetzung der 1. Civilkammer ſchien es ange⸗

meſſen , auch die Beſchwerden aus dem ganzen Landgerichts⸗
bezirke in dieſer zu behandeln , ſtatt ſie nach der ſonſtigen

örtlichen Einteilung den verſchiedenen Civilkammern zur Ent⸗

ſcheidung zuzuweiſen . Es wird dadurch die Einheitlichkeit

und Gleichmäßigkeit der Rechtſprechung gewährleiſtet , und

daran iſt jedenfalls noch auf abſehbare Zeit hinaus feſtzu⸗

halten , wenn auch nicht der Nachteil zu verkennen iſt , daß

auf dieſe Weiſe nur wenige Richter des Gerichtshofs mit

Grundbuchſachen befaßt und vertraut werden . Doch haben

wir die Anordnung getroffen , daß alle wichtigeren Ent⸗

ſcheidungen und Belehrungen ſtets bei allen Mitgliedern des

Gerichtshofs in Umlauf geſetzt werden .

Das eheliche Güterrecht .

( 58 1363 ff. B. ⸗G. ⸗B. )

Das geſetzliche Güterrecht . Jeder Mann erhält

durch die Eheſchließung das Recht , das eingebrachte Gut

der Frau zu verwalten und Nutzen daraus zu ziehen ; auf

Verlangen hat er dasſelbe mündelſicher anzulegen und über

den Stand der Verwaltung ſeiner Frau Rechenſchaft zu

geben . Will er Verfügungen darüber treffen , ſo bedarf er

meiſt ihrer Einwilligung . Verletzt er ſeine Pflichten als Ver⸗

mögensverwalter , ſo kann die Frau Sicherheitsſtellung oder

Aufhebung der Verwaltung und des Nießbrauchs bean⸗

tragen .

Gewiſſe Vermögensſtücke werden als Vorbehaltsgut der

Frau bezeichnet und gehen nicht in die Verwaltung des

Mannes über . Dazu gehören :
I . Die zum perſönlichen Gebrauche der Frau beſtimmten

Gegenſtände , wie Kleider , Schmuckſachen und Ar⸗

beitsgeräte ;
alle Gegenſtände , die in einem Ehevertrag als Vor⸗

behaltsgut bezeichnet worden ſind ;

3. alles , was die Frau mit der Bedingung , daß es

Vorbehaltsgut ſein ſoll , ererbt oder geſchenkt be⸗

kommen hat ;
J . alles , was ſie durch ein ſelbſtſtändiges Erwerbs⸗

geſchäft erwirbt .

Bei der letzten Beſtimmung hat der Geſetzgeber nicht

an die Arbeiten gedacht , welche die Frau im Hausweſen
oder im Geſchäft des Mannes leiſtet . Hiefür ſteht ihr keine

Entſchädigung zu .

Durch einen Ehevertrag , der vor einem Notar oder

vor dem Gerichte bei Anweſenheit beider Teile geſchloſſen

werden muß, können Ehegatten oder Verlobte die Rechts⸗

verhältniſſe über ihre Güter regeln . Alle in dem Vertrage

feſtgeſetzten Aenderungen hinſichtlich der Nutznießung und

Verwaltung des Vermögens müſſen im Güterrechtsregiſter

des Amtsgerichts eingetragen und öffentlich bekannt ge⸗

macht werden .

Das zweite Güterſyſtem iſt die Gütertrennung ,

nach welcher jeder der beiden Ehegatten ſein Vermögen

allein verwaltet . Die Frau muß ihrem Manne nur einen
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Beitrag zur gemeinſchaftlichen Wirtſchaftsführung geben .

Soll das in der Ehe erworbene Vermögen Geſamtgut beider

Ehegatten werden , ſo ſpricht man von dem dritten Güter⸗

ſyſtem , der Errungenſchaftsgemeinſchaft . Das ,

was die Frau vorher beſaß , bleibt eingebrachtes Gut ; an

demſelben ſteht dem Manne nur das Recht der Verwaltung

zu . Wenn neben dem in der Ehe erworbenen Vermögen

auch Möbel und Hausgeräte zum Geſamtgut gehören ſollen ,

ſchaft vorhanden . Das letzte dieſer Güterſyſteme iſt die

allgemeine Gütergemeinſchaft , welche durch einen

Ehevertrag (ſ. o. ) vereinbart werden muß. Sie beſteht

darin , daß alles Vermögen beider Ehegatten Geſamtgut

wird , worüber dem Manne die alleinige Verwaltung zuſteht .

Für Ehen , welche vor dem Inkrafttreten des Bürger⸗

lichen Geſetzes ſchon beſtanden , bleiben die bei Eingehung

der Ehe für das Güterrecht giltigen Geſetze maßgebend ,

wenn nicht nachträglich durch einen Ehevertrag eine andere

Regelung vereinbart worden iſt .
¹.

Allgemeine Kebisjon aller Gebäude .

Kann der Ortsbauſchätzer der Gemeinde bei Vor⸗

nahme einer allgemeinen Reviſion als Sachverſtändiger

der Gemeinde mitwirken ?

Die Beſtimmung des § 31 Abſ . 3 des F. ⸗Verſ . ⸗Geſ.

hat auch in Fällen des § 33 des Geſ . analoge Anwendung

zu finden . Es kann daher bei Vornahme einer allgemeinen

Reviſion der Ortsbauſchätzer als Sachverſtändiger der Ge⸗

meinde zur Reviſion des Verſicherungsanſchlages eines Ge⸗

bäudes nicht zugezogen werden , deſſen letztmalige Ein⸗

ſchätzung unter ſeiner Mitwirkung vorgenommen wurde .

Erlasse , Entscheidungen u . dergl .
Auweiſung der Gebühren der

Gemeindebeamten und Ge⸗

meindebedienſteten .

Da Zweifel darüber geäußert worden ſind , wie ſeit

dem Inkrafttreten der Koſtenverordnung vom 21 . Januar

d. J . die den Gemeindebeamten und Gemeindebedienſteten

für ihre Thätigkeit bei notariſchen Geſchäften zukommenden

Gebühren anzuweiſen ſind , hat das Juft . ⸗Min . den No⸗

tariaten eröffnet :
1. Die Vorſchrift in §8 108 Abſ 1 der Koſtenverordnung ,

wonach die den Hilfsperſonen für ihre Mitwirkung bei

notariſchen Geſchäften zukommenden Beträge von dem

Notariat auf die Staatskaſſe angewieſen werden , beſchränkt
ſich auf die in 88 104 —107 bezeichneten Perſonen und

die daſelbſt angeführten Verrichtungen
2. Hievon abgeſehen haben die Anordnungen in dem

allgemeinen Erlaß vom 7. April 1900 , Nr . 10 212 (svgl .

auch den allgemeinen Erlaß vom 1. März 1900 , Nr .

6287 ) — Bad . ⸗R. ⸗Prax . 1900 Nr . 13 Ziff 172 und Nr . 14

Ziff . 186 —hinſichtlich des Gebührenbezugs der Gemeinde⸗

deamten und Gemeindebedienſteten für ihre Thätigkeit

bei notariſchen Geſchäften durch die Koſtenverordnung
keine Aenderung erfahren .

ſo iſt das vierte der Güterſyſteme , die Fahrnisgemein⸗
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3. Zur Anweiſung der Gebühren der Hilfsperſonen

( Koſtenverordnung 88 104 —108 ) auf die Staatskaſſe iſt
das Form . 5 zur GKO zu verwenden ( val GRO § 41

Abſ T in Verb . mit § 14 Abſ 2) . Als bezugsberechtigt
iſt in derſelben die betreffende Hilfsperſon , nicht die Ge⸗
meindekaſſe zu verzeichnen .

4. Bei Bemeſſung der Gebühr für Bedienung bei

rechtspolizeilichen Geſchäften oder Zwangsvollſtreckungen
in Gegenſtände des unbeweglichen Vermögens ( Koſten⸗

verordnung § 107 Abſ . 2) iſt nicht die Dauer des

notariſchen Geſchäftes ſondern nur diejenige Zeit zu be⸗
rückſichtigen , welche die Dienſtverrichtungen der Hilfs⸗

perſon beanſpruchten und während welcher dieſe ihre

gewöhnliche Beſchäftigung nicht wieder aufnehmen konnte .

Insbeſondere kommt bei Bemeſſung jener Gebühr die⸗

jenige Zeit nicht inbetracht , in der ein Gemeindediener

ſonſtige dienſtliche Verrichtungen , z. B . Geſchäfte für die
Gemeinde , beſorgt .

5. Für Zuſtellungen oder Behändigungen dürfen

einem Gemeindediener die Gebühren des § 107 nicht an⸗

gewieſen werden ( vgl Abſ . 2 Satz 2 daſelbſt ) , ſondern
nur die Stückgebühren nach § 106 Abſ. la .

Juſt . ⸗Min . , 13 . Juni 1901 , Nr . 17569

5
*

Löſchung von Pfandrechten der

Stiftungen .

Mit dem Inkrafttreten des reichsgeſetzlichen Grund⸗

buchrechts tritt die Vorſchrift des § 137 der Anleitung zur

Führung der Grund⸗ und Pfandbücher außer Wirkſamkeit
hinſichtlich der Hypotheken , die auf Grundſtücken der unter

neues Recht tretenden Grundbuchbezirke laſten . Damit wird

die Beſtimmung hinfällig , die den Stiftungsrechner unter

beſtimmten Vorausſetzungen ermächtigt , namens der Stiftung
die Streichung der ihr zuſtehenden Hypothekenforderungen
zu bewilligen . Kraft der mit ſeinem Amt verbundenen
Befugniſſe aber wird es ihm nicht zukommen , eine Löſch⸗
ungsbewilligung zu erteilen , da durch ein ſolches Rechtsge⸗

ſchäft , einerlei ob die durch die Hypothek geſicherte Forderung

noch beſteht oder durch Zahlung erloſchen iſt , über ein für
die Stiftung eingetragenes Recht an einem Grundſtück ver⸗

fügt , alſo keineswegs eine bloße Verwaltungshandlung voll⸗
zogen wird . Zuſtändig zur Erteilung einer Löſchungs⸗
bewilligung wird vielmehr nur die Stiftungsbehörde ſelbſt

ſein , die hierzu nach dem Grundſatz , der den Beſtimmungen
in § 17 der „Anleitung zur Verwaltungs⸗ und Rechnungs⸗
führung bezüglich der weltlichen Ortsſtiftungen “ zu entnehmen

iſt , der Genehmigung der Oberaufſichtsbehörde bedürfen wird .

Dagegen wird zu beachten ſein , daß regelmäßig eine

Löſchungsbewilligung entbehrt werden kann , wenn die

Hypothekenforderung — ganz oder teilweiſe — durch Zah⸗

lung erloſchen iſt , daß nämlich in dieſen Fällen der Eigen⸗
tümer des belaſteten Grundſtücks durch die Quittung des

Gläubigers , ſofern dieſe nur der Formſchrift des § 29

GrdbO . GrdbDW . § 327 Abſ. 3) genügt , in die Lage

verſetzt wird , die Löſchung der Hypothek herbeizuführen ;

denn da die Hypothek durch die Zahlung , falls letztere vor

dem Inkrafttreten des reichsgeſetzlichen Grundbuchrechts ge⸗

ſchehen iſt , erloſchen , ſoweit ſie nachher geſchah , dadurch
regelmäßig kraft Geſetzes auf den Grundſtückseigentümer

übergegangen iſt , wird durch die Quittung die Unrichtigkeit
des Grundbuchs , das noch die Eintragung der Hypothek für
den Gläubiger enthält nachgewieſen , und es kann der Grund⸗

ſtückseigentümer auf Grund dieſes Nachweiſes , ſoweit nicht

ausnahmsweiſe etwas anderes vorgeſchrieben iſt (ogl. BGB.

S§ 1173 Ziff . 2, 1174 , 1182 ) , die Löſchung der Hypothek
beantragen . Zur Erteilung einer ſolchen Quittung wird

der Stiftungsrechner dann für befugt zu erachten ſein , wenn

er zugleich dem Grundſtückseigentümer ( als Schuldner ) die

früher ausgeſtellte und ſeitdem nicht gegenſtandslos gewordene
Unterpfandsverſchreibung oder den Hypothekenbrief oder

einen von der Aufſichtsbehörde ausgeſtellten Tilgungsſchein ,
bei Teilzahlungen aber eine beſondere ſchriftliche Ermächtig⸗

ung der Stiftungsbehörde aushändigt . Dieſe Zuſtändigkeit
des Stiftungsrechners wird überall da keinen Bedenken be⸗

gegnen können , wo eine dem § 56 der obenangeführten
Anleitung ( zur Verwaltungs⸗ und Rechnungsführung ) ent⸗

ſprechende Bedingung in den Darlehensvertrag aufgenommen
worden iſt . Aber auch hinſichtlich der — wohl nur geringen
Zahl von — Hypothekenforderungen , für welche eine ſolche
Bedingung nicht ausdrücklich getroffen worden iſt , wird dem

§ 56 d. a. O. entnommen werden dürfen , daß dem Stif⸗

tungsrechner in dem daſelbſt bezeichneten Umfang eine Ver⸗

tretungsmacht in Bezug auf die Hypothekenforderungen der

Stiftung allgemein zuſtehen ſolle . Soweit die Zuſtändigkeit
des Stiftungsrechners zur Einziehung und Quittierung hier⸗

nach nicht reicht , verbleibt ſie der Stiftungsbehörde .

Juſt Min . , 30 . Juli 1901 , Nr . 23 876.
*

Bezüge der Ratſchreiber aus

der Gemeindekaſſe .

Das Juſt Min . teilt die Anſchauung des LG. , daß
die Gemeinden verpflichtet ſind , den Hilfsbeamten des

ſtaatlichen Grundbuchamts zu ſtellen und den dafür

nötigen Aufwand , ſoweit er nicht durch die dem Hilfsbeamten
aus der Staatskaſſe zufließenden Bezüge gedeckt wird , zu

tragen , ſowie daß eine Gemeinde , die ſich dieſer ihrer Ver⸗

pflichtung entſchlagen wollte , ſich der Gefahr ausſetzen würde ,

auf dem Wege des § 172a der GemO . zur Erfüllung dieſer

ihrer geſetzlich obliegenden öffentlichen Verpflichtung ange⸗

halten zu werden .

Unter der Herrſchaft des badiſchen Grundbuchrechts iſt
das Einkommen der Ratſchreiber für ihre Thätigkeit bei

der Führung der Grund⸗ und Pfandbücher regelmäßig aus

zwei Quellen gefloſſen , da die meiſten Ratſchreiber außer
den von den Beteiligten zu zahlenden Gebühren auch noch

feſten Gehalt aus der Gemeindekaſſe bezogen , der in ein⸗
zelnen Fällen lediglich für die Grundbuchführung gewährt
wurde , in den anderen wenigſtens zu einem Teile eine Ver⸗

gütung für die Thätigkeit des Ratſchreibers auf dem Gebiete

des Grundbuchweſens darſtellte . Unter der Herrſchaft des

reichsgeſetzlichen Grundbuchrechts wird ein ähnliches Ver⸗

hältnis beſtehen nur mit dem Unterſchiede , daß die Rat⸗

ſchreiber an Stelle ihrer früher bezogenen Gewährgebühren⸗
anteile und ſonſtigen Gebühren aus der Grund⸗ und

Pfandbuchführung nunmehr Gebührenanteile und dergl . aus

der Staatskaſſe erhalten .
Was die Höhe des hiernach der Gemeinde zur Laſt

bleibenden Aufwandes anlangt , ſo nimmt auch das Juſt . ⸗
Min an . daß nach Ueberwindung der mit dem Uebergang
zum neuen Recht verbundenen Schwierigkeiten und Erreichung
eines fortgeſchrittenen Standes der Umſchreibungsarbeiten
der Hilfsbeamte durch die reichsgeſetzliche Grundbuchführung
nicht in höherem Grade in Anſpruch genommen wird , als

unter der Herrſchaft des badiſchen Rechts ; unter dieſer
Vorausſetzung aber wird wohl in der Regel keiner Gemeinde

eine zu große Laſt zugemutet , wenn von ihr verlangt wird ,

ſie ſollte auch künftig dem Ratſchreiber einen Gehalt in der
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Höhe zahlen , wie ſie in den letzten Jahren vor Inkraft⸗
treten des Reichsgrundbuchrecht bezahlt hat .

JuſtMin . , 23 Nov . 1901 , Nr . 38 572 .

Eigentum an den Schulgütern .

Grundſtücke , als deren Eigentümerin im bisherigen
Grdb die Schulſtelle eingetragen iſt , ſind in das Grundbuchheft
der Schulſtelle oder Schulpfründe aufzunehmen und nicht

in das Grundbuchheft der Gemeinde . Die einzelnen Volks⸗

ſchulen beſitzen nach dem dermalen geltenden Elementar⸗

unterrichtsgeſetz in vermögensrechtlicher Beziehung als , Schul⸗

pfründen “ Rechtsperſönlichkeit , und ihr Vermögen iſt nach

862 des genannten Geſetzes getrennt von dem der Gemeinden
—als Stiftungsvermögen zu erhalten . Der Umſtand , daß
die Gemeinde die Liegenſchaften der Schulſtelle zu ihrem
Vorteil verpachtet , kann im Hinblick auf die Beſtimmungen
in § 62 Abſ 1 des Elementarunterrichtsgeſetzes eine Ver⸗

mutung für ihr Eigentumsrecht an denſelben nicht begründen .
JuſtMin , 24 . Mai 1901 , Nr . 17275 .

* **
*

Enteignungsgeſetz .
Bei der Feſtſtellung der Entſchädigung im Enteignungs⸗

verfahren für den Bau einer Nebenbahn haben ſich

Schwierigkeiten daraus ergeben , daß einzelne enteignete
Grundſtücke verpachtet waren , von den beſtehenden Pacht⸗

verhältniſſen der das Entſchädigungsverfahren leitende

Landeskommiſſär aber bei der Einleitung dieſes Verfahrens
keine Kenntnis hatte , weshalb die in § 40 Abſ . 2 des

Geſetzes vom 26 . Juni 1890 vorgeſchriebene Ladung der
Pächter zur Entſchädigungsverhandlung unterblieb .

Zur Vermeidung ſolcher Unzuträglichkeiten wurden die
Bezirksämter angewieſen , ſoweit ſich aus den bei dem Be⸗
zirksamt einzureichenden Enteignungsanträgen und deren

Beilagen das Beſtehen von Miet⸗ oder Pachtverhältniſſen
an den zu enteignenden Grundſtücken nicht ſchon entnehmen

läßt , jeweils in der gewäß § 19 ff. des Enteignungsgeſetzes
abzuhaltenden Tagfahrt zu ermitteln und feſtzuſtellen , ob

die zu enteignenden Grundſtücke vermietet oder verpachtet

ſind und zutreffendenfalls Name und Wohnort der Mieter

oder Pächter , ſowie Anfang und Ende des Miet⸗ oder

Pachtverhältniſſes im Verhandlungsprotokoll anzugeben .
Min . d. Inn . , 28 . Febr . 1901 , Nr . 8061 .

Feſtſtellung der Einwohnerzahl .

Soweit Verhältniſſe des öffentlichen Rechts ſich nach
der Einwohnerzahl einer Gemeinde richten , muß jeweils die

durch die letzte regelmäßige Volkszählung endgiltig feſtge⸗

ſtellte Bevölkerungszahl als maßgebend angeſehen werden
(ogl. auch das Urteil des VerwGerH . vom 12 . Dez . 1899 ,

BadgtPrax . 1900 S . 45) . Endgiltig feſtgeſtellt iſt aber

das Volkszählungsergebnis erſt wenn die Materialien vom

Statiſtiſchen Landesamt vollſtändig durchgeprüft und , wo

nötig , berichtigt ſind . Dies wird für das ganze Großher⸗
zogtum vorausſichtlich erſt gegen Ende dieſes Jahres der

Fall ſein .
R1901 , Nr . 1064

Teilnahme der Ortsgeiſtlichen an

der Verwaltung der öffentlichen
Armenpflege .

Kuraten und Paſtorationsgeiſtliche ſind nur an ihrem

Amtsſitze als „Ortspfarrer “ im Sinne des § 53 Abſ. 3

Ziff . 2 GemO . anzuſehen und hiernach nur an dieſem Orte

zu den Beratungen und Beſchlußfaſſungen des Gemeinderats
in Angelegenheiten der öffentlichen Armenpflege beizuziehen .

Min . d. Inn . , 19 . April 1901 , Nr . 14 774 .

8

Entſchädigung für auf polizei⸗
liche Anordnung getötete
Tiere .

1. Gegen die den Anſpruch auf Entſchädigung für eine

wegen Verdachts der Lungenſeuche getötete und verlochte Kuh

anerkennende Entſchließung des Bezirksrats war vom Vorſitzen⸗
den im öffentlichen Intereſſe Rekurs eingelegt und durch Ent⸗

ſchießung des Miniſteriums alsdann der Anſpruch abgewieſen
worden , da die Tötung des Tieres nicht zufolge Anordnung

der Polizeibehörde vorgenommen worden und das Tier mit

einer dem Grade nach unheilbaren und unbedingt tötlichen

Krankheit ( Wild⸗ und Rinderſeuche ) behaftet geweſen ſei .
Die gegen die Entſchließung des Miniſteriums erhobene

Klage wurde für zuläſſig erklärt , obwohl nach Ziff . 16 der

V. vom 5 Auguſt 1884 die zur Vorentſcheidung über den

Entſchädigungsanſpruch zuſtändige Behörde der Bezirksrat
iſt und eine ausdrückliche Beſtimmung über die ausnahms⸗

weiſe Zuläſſigkeit einer Klage gegen derartige Entſchließ⸗

ungen des Miniſteriums nicht beſteht , da andernfalls die

geſetzlich gewährte Möglichkeit , eine Prüfung des Anſpruchs

durch den VerwGerH herbeizuführen , völlig beſeitigt würde .

2. Nach §S 62 RSeuchG . kann die dem Tiereigentümer

nach § 57 des Geſetzes im Fall der Tötung eines Tieres

auf polizeiliche Anordnung zuſtehende Entſchädigung dann

verſagt werden , wenn das Tier „ mit einer ihrer Art oder

dem Grad nach unheilbaren und unbedingt tötlichen Krank⸗

heit , mit Ausnahme jedoch des Rotzes und der Lungenſeuche

behaftet “ war ; und es ſollte damit nach den Motiven der

Landesgeſetzgebung überlaſſen bleiben , innerhalb der durch
das RGeſ . gezogenen Grenzen zu beſtimmen , inwieweit aus⸗

nahmsweiſe von einer Entſchädigung abzuſehen ſei. Obwohl
nun das bad . Geſetz vom 13 . März 1894 zur Ausführung
des RSeuch G. die Entſchädigung verſagt , für „Tiere , welche
mit einer ihrer Art und dem Grade nach unheilbaren und

unbedingt tötlichen Krankheit mit Ausnahme jedoch des

Rotzes und der Lungenſeuche behaftet “ waren , ſo ergiebt ſich

doch aus der Entſtehungsgeſchichte dieſes Geſetzes , daß dieſe

Faſſung lediglich auf einem Schreibfehler beruht und nicht

gewollt iſt . Der RegEntw . hatte die Faſſung „ der Art

oder dem Grade nach “ und eine ſachliche Aenderung in

dieſer Hinſicht ſtand bei den ſtändiſchen Verhandlungen nie

in Frage . Ueberdies hat die Aufſtellung zweier Erforder⸗

niſſe ( Art und Grad der Krankheit ) gar keinen Sinn , weil

der Grund zur Ausſchließung des Entſchädigungsanſpruchs

ſchon gegeben iſt , wenn nur eines dieſer Erforderniſſe vor⸗

liegt . Nach den Motiven zum RSeuchG . rechtfertigt ſich

nämlich die Beſtimmung des § 62 dadurch , daß durch die

Tötung eines Tieres , deſſen Tod der Natur der Krankheit
nach binnen kurzer Friſt erfolgt ſein würde , oder welches
bei etwaiger längerer Erhaltung doch keinen Nutzen mehr

hätte gewähren können , dem Beſitzer keinen Schaden entſteht ,

ſondern nur die Gefahr weiterer Schäden abgewendet wird .

Die polizeiliche Tötung hat daher nur den Zweck der

raſcheren Beſeitigung des anderen Tieren möglicherweiſe

gefährdenden Anfteckungsobjekts , und der Grund der Aus⸗

ſchließung einer Entſchädigung iſt die durch die Krankheit

ſchon herbeigeführte Entwertung des Tieres . Dabei iſt es

aber einerlei , ob die Krankheit nur in ihrer Art nach oder

auch ihrem Grad nach unbedingt tötlich iſt. Denn iſt die
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Krankheit der Art nach unheilbar , ſo kann auf den Grad
nichts mehr ankommen ; das Tier iſt dann doch verloren

und entwertet ; und iſt die Krankheit zwar an ſich heilbar ,
aber in ihrer Entwicklung ſoweit vorgeſchritten , daß das

Tier nicht mehr gerettet werden kann , ſo kommt es auch

auf die Art derſelben nicht mehr an , die Entwertung des

Tieres iſt endgiltig eingetreten . Der § 2 des bad . Geſetzes
vom 13 . März 1894 muß daher dem beabſichtigten Inhalt

gemäß in Uebereinſtimmung mit dem RSeuchG . dahin aus⸗

gelegt werden , daß ſchon eines der Erforderniſſe ( Art oder

Grad ) hinreicht , um den Entſchädigungsanſpruch auszu⸗

ſchließen.
VerwGerg § 25 . Juni 1901 .

Anſpruch auf Bürger⸗
gabholz .

( Vgl BadRPrax 1900 IV , 134 S 45 . ) Die Auffaſſung ,
daß nach §S 106 GemO jeder Bürger , der das 25 . Jahr

zurückgelegt und eine eigene Haushaltung oder Gewerbe auf

eigene Rechnung gegründet habe , an ſich Anſpruch auf den

Bürgergenuß habe , und daß demgemäß die beklagte Gemeinde ,

die das Beſtehen einer Ausnahme von der geſetzlichen Regel
des §S 106 aufgrund des § 104 GemO behaupte , den Beweis

für das Beſtehen dieſer Ausnahme zu erbringen habe , er⸗

ſcheint , wie der Gerichtshof in ſtändiger Rechtſprechung an⸗

erkannt hat , in der GemO nicht begründet . Vielmehr er⸗

geben die Geſetzesmaterialien , daß an den beſtehenden Ver⸗

hältniſſen gar nichts geändert werden ſollte und deshalb in

§ 104 Gemd beſtimmt wurde , daß die Art der Benützung
der ungeteilten Almendgütern , die Größe der Genußteile
und die Art der periodiſchen Verteilung der letzteren bei

geteilten Allmendgütern , ſowie die Größe der Bürgerholz⸗
gaben ſich nach dem unbeſtrittenen Zuſtand vom 1. Januar
1831 richtet . Nur beſtimmt der § 106 , daß zum Einrücken

in den Genuß der ſonſt Berechtigte jedenfalls das 25 . Lebens⸗

jahr zurückgelegt und eine eigene Haushaltung oder ein Ge⸗

werbe auf eigene Rechnung gegründet haben muß . Gegen
dieſe gebietende Vorſchrift darf allerdings die Ortsſetzung
( nach dem Normaltag oder nach dem Abänderungsbeſchluß
der Gemeinde ) nicht verſtoßen ; maßgebend iſt aber immer

zunächſt der Beſitzſtand , d. i. die Ortsſetzung nach dem un⸗

beſtrittenen Zuſtand vom 1. Jan . 1831 .

VerwGerH , 4. Juli 1901 .

a . Neuer Unterſtützungsfall bei

chroniſch Kranken . ( S. Bad .

RPrax . 1901 IV 47 S . 178 . )

Nach der feſtſtehenden Rechtſprechung ſowohl des

VerwGerH . als des Bundesamts für das Heimatweſen iſt
bei Vorhandenſein eines chroniſchen Leidens ſtets dann ein

neuer Unterſtützungsfall anzunehmen , wenn nach den vor⸗

liegenden thatſächlichen Verhältniſſen die Fürſorge ſeitens
des früher unterſtützenden Armenverbandes bei pflichthaftem
Verfahren ausgeſetzt werden konnte .

b. Haftung des Armenverbands für
Handlungen des Spitalarztes .

Daß ein Armenverband für die vom Spitalarzt ver⸗

fügte Entlaſſung eines Kranken aus dem Spital einzuſtehen
hat , auch ohne daß dem Spitalarzt eine beſondere Ver⸗

tretungsbefugnis übertragen worden iſt , liegt in der Stellung
des Genannten als eines mit den Geſchäften eines beſtimmten
Teils der Armenpflege betrauten Organs des letzteren und

der Ortsarmenverband wäre nur dann von der Haftung
entbunden , wenn nachgewieſen wäre , daß dem Spitalarzt
die Vertretungsbefugnis ausdrücklich entzogen wurde und

der Armenrat ſich die Entſchließung über die Entlaſſung
aus dem Spital ausdrücklich vorbehalten hat .

VerwGerH . , 2. Juli 1901 .

Krankenverſicherung : Beginn der

Krankheit .

Unter Beginn der Krankheit verſteht man den Zeit⸗
punkt , in welchem die Notwendigkeit zur Inanſpruchnahme
ärztlicher Hilfe erſtmals objektiv hervortritt , ohne daß es

darauf ankäme , ob der Erkrankte ärztliche Hilfe auch
thatſächlich in Anſpruch genommen oder ſich bei der

Krankenkaſſe als krank angemeldet hat . Ueber die Frage ,
ob ein Krankheitszuſtand beſteht oder ſeit wann ein ſolcher

beſtanden hat , hat alſo nicht der Verſicherte ſelbſt zu ent⸗

ſcheiden , noch iſt hierfür die Anſicht des Arbeitgebers
maßgebend ; nur der ſachverſtändige Arzt kann bei

chroniſchen Krankheiten feſtſtellen , ob und ſeit wann wieder

die Krankheit ſo akut geworden , daß ſie ärztliche Hilfe
und Pflege nötig machte . Auch wenn der Erkrankte ſich
ſchon beim Eintritt in die verſicherungspflichtige Beſchäftig⸗
ung krank fühlte , die Beſchäftigung gleichwohl aber auf⸗

nahm , hat er Anſpruch auf Krankenunterſtützung .
VerwGerĩͤ , 29 . Okt . 1901 .

* *
*

Pfändung des Auſpruchs au die

Gemeinde auf Bürgergabholz .

Das AG . hatte auf Antrag eines Gläubigers den

Anſpruch eines Gemeindebürgers gegen die Gemeinde auf

Herausgabe von künftig zuzuweiſendem Gabholz gepfändet ,
auf die Einwendung der Gemeinde nach §S 766 CPO die

Pfändung aber wieder aufgehoben . Die hiergegen ge⸗

richtete ſofortige Beſchwerde des Gläubigers wurde zurück⸗
gewieſen . Aus den Gründen . ) Eine derartige Pfändung

widerſpricht den Beſtimmungen der GemO , wonach der

Anſpruch des Gemeindebürgers auf die Bürgerholzgabe
auf den dem öffentlichen Rechte angehörenden Beziehungen
des Gemeindebürgers zur Gemeinde beruht ; die Ueber⸗

tragbarkeit eines ſolchen Anſpruchs iſt durch die Vor⸗

ſchrift der §8 109 ff. GemO ausgeſchloſſen . Wenn ſchon
die Veräußerung der bereits zugewieſenen Bürgerholz⸗
gaben nach §S 111 GemO nur erlaubt iſt , falls der Bürger
nachgewieſen hat , daß er für ſeine eigenen Feuerungs⸗
bedürfniſſe gedeckt iſt und bei mangelnder Erteilung der

beim Bürgermeiſteramt einzuholenden Erlaubnis nach
der V. des Min . d. Inn . vom 22 . Januar 1833 ( Reg. ⸗Bl.
Nr . 6, S 27 ) ſogar mit Strafe bedroht wird , ſo kann

der Anſpruch des Gemeindebürgers an die Gemeinde auf

Zuweiſung der zur Deckung ſeines Feuerungsbedürfniſſes
in erſter Reihe beſtimmten Holzgabe um ſo weniger
Gegenſtand einer vor der Zuweiſung wirkſam werdenden

rechtsgeſchäftlichen Dispoſition oder der Zwangsvoll⸗
ſtreckung ſein . Vgl . Bad . ⸗R . Prax 1899 S 98/99 , Bürger⸗
meiſter 1899 S . 197 ff. Der Anſpruch an die Gemeinde

auf das Bürgergabholz iſt , da er nicht übertragbar iſt
und die Veräußerung gegen ein geſetzliches Verbot ver⸗

ſtoßen würbe , daher nach §S 851 CPO auch der Pfändung
nicht unterworfen . Auch an der Berechtigung der Ge⸗

meinde , die Aufhebung der von dem 2G zuerſt verfügten
Anſpruchspfändung zu begehren , kann nicht gezweifelt
werden . Denn es handelt ſich um eine Einwendung



gegen die Art und Weiſe der Vollſtreckung , und bei der

allgemeinen Faſſung des Geſetzes muß angenommen

werden , daß antrags⸗ und einwendungsberechtigt nicht

bloß der Gläubiger und der Schuldner , ſondern auch

dritte Perſonen ſind , deren Rechte durch die unrichtige

Art und Weiſe der Zwangsvollſtreckung betroffen werden

und deren Intereſſe durch die den geſetzlichen Beſtimm⸗

ungen widerſprechende Art des Vollſtreckungsaktes verletzt

wird . Vgl . Entſch des RG in Civilſ . Bd 34 , S . 377 ff.

Ein Intereſſe an der Aufhebung der Pfändung hatte die

Gemeinde als Drittſchuldnerin im Hinblick auf

GemO aber ſchon wegen der Unſtatthaftigkeit der Ver⸗

äußerung des Gabholzes ohne Erlaubnis des Bürger⸗

meiſters , und dieſes Intereſſe beſtand im vorliegenden

Falle umſomehr , weil der Beklagte für ſeinen eigenen Be⸗

darf keine Feuerungsmittel mehr beſaß und infolge der

Weiterbegebung ſeiner Holzgabe vielleicht in die Lage

gekommen wäre , öffentliche Gemeindeunterſtützung in An⸗

ſpruch nehmen zu müſſen⸗

Karlsruhe , CivK II , 3. Mai 190l .

* *
*

Vertrag einer Gemeinde mit

Grundſtückseigentümern
über Herſtellung einer

Straßze .

Wenn die Klägerin aus Erwägungen , die vollſtändig

bei ihr ſtanden , es vorzog , ſich den in Frage kommenden

Grundſtückseigentümern , darunter den Beklagten gegenüber

zur Herſtellung der Straße zu verpflichten , ſo muß ſie , da

ſie zu dem Mehr , nämlich der Ablehnung befugt war , auch

zu dem Mindern für berechtigt gehalten werden , die Be⸗

dingungen nach freiem Belieben feſtzuſetzen , unter welchen

ſie zur Eingehung einer ſolchen Verpflichtung bereit war .

Es ſtand auf der andern Seite den Beklagten völlig frei ,

ob ſie die ihnen angeſonnenen Gegenleiſtungen übernehmen

wollten . Somit liegt in der Uebereinkunft ein reiner Privat⸗

vertrag im Sinne des LRS 1101 , 1108 , 1787 vor . Mit

unzutreffenden Gründen ſuchen die Beklagten nachzuweiſen ,

daß dieſer Vertrag trotz ſeiner privatrechtlichen Form öffent⸗

lichen Rechts ſei . Die Beſtimmungen des BadOStrG vom

20 . Februar 1868 , bezw . 6. Juli 1896 , auf welches ſich

die Beklagten hiefür berufen , berechtigen nicht zu einem

ſolchen Schluſſe . Dieſes Geſetz eröffnet den Gemeinden die

Möglichkeit , ſowohl bei neu anzulegenden als bei ſchon be⸗

ſtehenden Ortsſtraßen die Hauseigentümer zu den Koſten der

ihren Grundſtücken dienenden unterirdiſchen Abzugskanäle ,

ſowie zu den Koſten der öffentlichen Gehwege , der Rinnen

und Ableitungskanäle zwangsweiſe heranzuzichen . ( Art 23 ,

24 des OStrßG . ) Daraus läßt ſich aber nicht ableiten ,

daß nach der Abſicht dieſes Geſetzes , die Gemeinden nur

auf dieſen Weg angewieſen ſein ſollten und daß es ihnen

in dem Falle , wo eine Verpflichtung zuim Bau der Straße

gar nicht beſtand , verboten wäre , mit den Grundſtückseigen⸗

tümern eine Uebereinkunft hinſichtlich der von ihnen zu

leiſtenden Beiträge zu treffen . Weder Wortlaut , noch Zweck

der Art 23 und 24 , ſowie der übrigen Beſtimmungen des

OStrßò geben einen Anhaltspunkt zu einer ſolchen Aus⸗

legung . Aus denſelben Gründen iſt die Annahme zurück⸗

zuweiſen , daß es der Klägerin nicht erlaubt ſein könne , ſich

größere Beiträge von den Grundſtückseigentümern zuſagen

zu laſſen als diejenigen , zu welchen jene nach dem OStrßG

verpflichtet ſeien . Die Klägerin mag Gründe der Billigkeit

haben , ſich bei ihren Forderungen auf den Erſatz der wirk⸗

lichen Auslagen zu beſchränken . Rechtlich iſt ſie weder durch
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ſolche Gründe , noch durch
der Gegenleiſtung für eine

ſie an ſich ablehnen konnte .

auch nicht darin beigetreten
ſeinem Art 25 beabſichtigt

das OStrßG in der Bemeſſung
Verpflichtung gehemmt , welche
Schließlich kann dem Beklagten
werden , daß das OStrßG in

haben ſollte , Streitigkeiten über

die Erfüllung ſolcher , von dem Geſetze gar nicht berührten

Privatverträge vor die Verwaltungsgerichte zu verweiſen .

Der Wortlaut des Art 25 läßt gar keinen Zweifel darüber

zu , daß die darin genannten Streitigkeiten ausſchließlich

ſolche ſind , welche die in den Art 20 , 23 u. 24 des Geſetzes

bezeichneten Verpflichtungen betreffen . Dem öffentlich recht⸗

lichen Charakter dieſer auf Feſtſetzung durch Gemeindebeſchluß
mit Staatsgenehmigung beruhenden Verpflichtungen ent⸗

ſprechend ſollen Streitigkeiten hierüber vor den Verwaltungs⸗

gerichten ausgetragen werden . Für die vorliegende Streitig⸗

keit als eine bürgerliche ſind nach § 13 des GV die ordent⸗

lichen Gerichte zuſtändig . Vgl hiezu Wielandt , Rechtſprechung

des VerwGer Nr . 289 , 285 ; Waltz , OStrßG S . 189

3 . 2. Was die Einwendung der Beklagten gegen den An⸗

ſpruch ſelbſt anlangt , ſo erwieſen ſich dieſelben gleichfalls
als ungerechtfertigt . Es findet in dem Wortlaut des Vertrags

vom 29 . März 1898 § 2 keinen Anhaltspunkt , wird viel⸗

mehr durch den Vergleich der zwei in dieſem Paragraphen
aufgenommenen Beſtimmungen miteinander widerlegt , daß

die Feſtſetzung der Kanal⸗ und Bordſteinkoſten nur eine vor⸗

läufige ſein ſollte , dergeſtalt , daß Klägerin , um dieſe Beträge

zu erhalten , erſt nachzuweiſen hätte , daß ſie dieſelben wirklich

aufgewendet habe . Die ſofortige Aufnahme des ziffermäßigen

Betrags dieſer Koſten nötigt zu dem Schluſſe , daß die Höhe

dieſer Verpflichtungen nicht erſt nachträglich durch ein be⸗

ſonderes Abkommen geordnet werden ſollte . Ob die Klägerin

in der That jene Beträge für die fraglichen Arbeiten aus⸗

gegeben hat , iſt belanglos . Ebenſo iſt unerheblich , ob die

Kläger oder die Beklagten bei dem Vertrage von der An⸗

nahme ausgingen , daß die Ziffern des § 2 den wirklichen

Aufwand darſtellen . Beide Teile würden ſich bei dieſen

Erwägungen lediglich auf dem Gebiete der Beweggründe
ihres Handelns bewegt haben , welche in dem Vertrage ſelbſt

nicht zum Ausdrucke gelangt ſind .

Karlsruhe g. Schuhmacher , 8. Juni 1901 .

Allerlei Statiſtiſches .

Nachſtehend bringen wir unſern Leſern einige ſtatiſtiſche

Angaben , die ſie intereſſieren werden .

à Staatsſchulden

( der europäiſchen Großmächte . )
(auf den Kopf der Bevölkerung )

Frankreich 24,006,664,000 Mk . 623 Mk .

Großbritannien 12,954,816,000 „ 3988

Italien 9,448,912,000 „ 298 „

Oeſterreich⸗Ungarn 11,608,104,000 „ 922

Deutſchland 12859,36900 %0 245

Rußland 13,193,990,000 „ 103

Von den kleineren Staaten hat die Schweiz , mit 17,9

Mk . auf den Kopf der Bevölkerung am wenigſten Schulden .

Auch in Schweden⸗Norwegen kommen nur 63 Mk . auf den

Kopf , während in allen anderen Staaten über 100 Mk . auf

den Kopf kommen . In Belgien 312 Mk. , in den Nieder⸗

2

FPFR

——————



— 319 —

lan den 382 Mk. , in Portugal 343 Mk . und

319 Mk .

in Spanien

b Bierverbrauch .
pro Kopf.

Großbritannien 145 Liter .

Deutſchland 123

Oeſterreich⸗Ungarn 35 „

Frankreich 33

Rußland 5 5

Italien 135

In Bezug auf den jährlichen Bierverbrauch ſteht Eng⸗

land an der Spitze . Es folgen Deutſchland , Oeſterreich⸗

Ungarn, Frankreich , Rußland und Italien . Man ſieht , daß

Bier im allgemeinen das Getränk der Germanen iſt .

c Weinverbrauch .

Ein anderes Bild bietet der Verbrauch von Wein .

Hier kommen auf den Kopf der Bevölkerung pro Jahr in

Frankreich 103 Kieér

Italien 9 „

Oeſterreich - Ungarn
Deutſchland
Rußland 3

Großbritannien „ „ „

Der Wein iſt das Leibgetränk der Romanen , von

denen die Portugieſen 95,6 Liter , die Spanier gar 160,3

Liter pro Kopf verbrauchen .

d Branntweinverbrau

5 pro Kopf.

Rußland 14,1 Liter .

Deutſchland 33

Oeſterreich - Ungarn 15ů „

Frankreich 183

Großbritannien 8

Italien 5

Beſonders groß iſt der Verbrauch von Branntwein

noch in Dänemark , indem 26,7 Liter verbraucht werden ,

während auf Schweden⸗Norwegen nur 7,7 Liter kommen .

Das iſt wohl ein Reſultat der gegen den Genuß von

Schnaps gerichteten Bewegung .

e Kaffeeverbrauch .

Hier kommen auf den Kopf der Bevölkerung in

Deutſ chland 2,8 . klg .

Frankreich 538 „

Oeſterreich⸗Ungarn 55

Italien
Großbritannien 036

Rußland 0,01

Die eigentlichen Kaffeeländer ſind die Niederlande mit

8,12 ke . , Schweden⸗Norwegen mit 3,52 kg . und die

Schweiz mit 3,2 kg . Da Dänemark auch 2,37 kg . ver⸗

braucht , kann man annehmen , daß der Kaffee den Germanen

beſonders ſympathiſch iſt . In Spanien werden nur 0,27

kg. , in Portugal 0,34 kg . verbraucht . Auch in den rein

flaviſchen Ländern wie Serbien ( 0,31 kg . ) und Bulgarien

( 0,27 kg . ) iſt der Verbrauch von Kaffee äußerſt gering .

In England erſetzt den Kaffee der Thee ( 22,5 kg. ) . Ebenſo

in Rußland ( 2,86 kg. ) . Deutſchland verbraucht von ihm
nur 0,5 Kg.

f Tabakverbrauch .

Am meiſten geraucht wird in Deutſchland wo 1,8 kg .

auf den Kopf der Bevölkerung kommen . Der Oeſterreicher

raucht 1,41 kg. , der Franzoſe 0,99 kge. , der Britte 0,74

kg. , der Italiener 0,60 kg. , der Ruſſe 0,48 kg . Am

ſtärkſten iſt der Tabaksverbrauch in den Niederlanden mit

3,3 kg. , in Belgien mit 2,11 kg. und in Schweden⸗Nor⸗

wegen mit 2,1 kg .

Briefkasten .

Herrn Gemeinderechner B. in L. Reichsgoldmünzen zu 5 Mk .

gelten ſeit 1. Oktober 1900 nicht mehr als geſetzliches Zahlungs⸗

mittel , wurden aber bis 30 . September 1901 bei den Reichs⸗ und

Landeskaſſen in Zahlung genommen oder in Reichsmünzen umge⸗

tauſcht .

Oeſterreichiſche Vereinsthaler gelten vom 1. Januar 1901 nicht

mehr als geſetzliches Zahlungsmittel und werden ſeit 1 April 1901

auch bei den Reichs⸗ und Landeskaſſen nicht mehr in Zahlung oder

zur Umwechslung angenommen .

Reichs⸗Zwanzigpfennigſtücke aus Silber ſollen von den öffent⸗

lichen Kaſſen nicht wieder verausgabt , ſondern für Rechnung des

Reichs eingezogen werden . Auch die Reichs⸗Zwanzigpfennigſtücke

aus Nickel ſollen mit einjähriger Einlöſung , jedoch nicht vor dem
1. Januar 1903 außer Kurs gefetzt werden .

Hr . Rechſtllr . L. in B. Nach ihrer Darſtellung haben im

Jahre 1901 betragen :
Die Grundſtockseinnahmen

Liegenſchaftserlös 844 Ml .

Einkäufsgeldernrnr

Zuſammen 1221 Mk .
Die Grundſtocksausgaben

Planmäßig nach dem Voran⸗

ſchlag für 1901 vollzogene
700 Mk .Schuldentilgung .

Bei der Sparkaſſe N. verzins⸗

lich angelegrrz

Zuſammen 1300 Mk .

Am 1. Januar 1901 war ein Wirtſchaftsguthaben im Betrage

von 1244 Mk . vorhanden .
Sie glauben , daß die im Voranſchlag vorgeſehene Quote mit

700 Mk . dem Grundſtock in der Abrechnung für 1901 gutgeſchrieben

werden könne .

Wir ſind anderer Meinung .

Die im Voranſchlag vorgeſehenen und zur Schuldentilgung ver⸗

wendeten Beträge können nach §S 41 der Rechnungsanweiſung dem

Grundſtock nur dann gutgeſchrieben werden , wenn ſie in Wirklich⸗

keit aus Wir⸗ſchaftsmitteln beſtritten worden ſind .

Vorausgeſetzt , daß im vorliegenden Falle die weiteren Voraus⸗

ſetzungen des § 41 der R. ⸗A. für die Gutſchrift vorliegen , wird die

Grundſtocksabrechnung für 1901 zu lauten haben :

Einnahmen

Liegenſchaftserlöſe 844 Mk .

Giienfs .

Gutſchrift nach § 41 der

Rechnungsanweiſung . . 79 . „
1300 Mk .



Uebertrag ( Einnahmen ) 1300 Mk .

Ausgaben

Schuldentilgung . 700 Mk .

Kapiteläeges 9

Wirtſchaftsguthaben 33 —

Wirtſchaftsguthaben auf 1. Januar 1902 1244 Mk .

Bei 1221 Mk . Grundſtockseinnahmen und 1300 Mk . Grundſtocks⸗

ausgaben iſt nur der Betrag von 79 Mk . von der Wirtſchaft auf⸗

gebracht worden , weshalb auch nur dieſer Betrag gutgeſchrieben
werden durfte .

Der Voranſchlagsaufſtellung für 1902 ſind folgende Feſtſtellungen

zu Grunde zu legen .

Dem Grundſtock waren im Jahre 1901 zuzuführen

a. die Einnahmen desſelben mit 333 1221 Mk .

b. aus Wirtſchaftsmitteln der im Voranſchlag vorge⸗

ſehene Betrag mit 933

Zuſammen 1921 Mk .

Thatſächlich wurden dem Grundſtock im Jahre 1901

aber nur zugeführt der Betrag von 1300 „

ſomit zu wenig 621 Mk .

welcher Betrag im Voranſchlag für 1902 vorzuſehen iſt , falls nichts

Anderes beſchloſſen werden ſollte . Die Gemeinde wäre nämlich , da

ein Grundſtocksguthaben nicht beſteht , berechtigt , die eingegangenen

Grundſtocksgelder zur Schuldentilgung zu verwenden , nur ſollte dos

in § 15 vorletzter Abſatz der Voranſchlagsanweiſung näher bezeichnete

Verfahren eingehalten werden ,

Kursbericht vom 23 . Februar 1002 .

Zins . ⸗ 2 8

Bezeichnung fuß E 88

9%/0 0
5

Deutſche Reichsanl . ( conv. ) 3½ 100 . 80 102 . 30

dto. dto. 3 / 100 . 70 102 . 40

dto. dto. 3 90 . 7093 . 25

Bad . Staatsanl . (fl . ) 3½ [ 99 . — 100 . —

Bad . Staatsanl . ( Mark ) 3½ [ 99 . 70 100 . 40

dto . dto . (v. 1892/94 ) 3 / [ 99 . 70 100 . 50

dto . Eiſenbahnanl . ( neu)

Freiburg 4 102 . 90 [ 103 . 60

Karlsruhe 3 89 . 7591 . 75

Mannheim 4 102. 50 —

Heidelberg 3½ / [ 96 . 50

Baden 3/2 [ 96 . — —

Offenburg 3ͥ ( 95 . 50 8

Rhein . Hypothekenbank⸗Pfandbr .
(unk. bis 1902 ) 4 100 . — 101 . —

dto . (unk. bis 1907 ) 4 [ 101 . — 102 . 50

dto . (verſch . ) 3½93 . — 97 . —
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Druckfehlerberichtigung .
Seite 298 Zeile 10 . „erſcheinen “ ſtatt „ erſchienen “

5 2 19 „ ausgegangen “ ſtatt „ ausgeſprochen “ .

5 5 24 „ den Gemeinden “ ſtatt „ der Gemeinden “ .

366 5 . „ regeren “ ſtatt „ regen “ .

KAnzeigen .

Hilfstabellen
zur Berechnung von Steuern , Gemeindeumlagen , Feuerver⸗

ſicherungsbeiträgen ete . ete . können bei

L . Kall , Großh . Reuiſor in Weinheim

bezogen werden .

Ferlag vol J. C. B. Möhr (Paul Siederk) in Tdigen u. Lelnng.

kumickhungdssattaszunrsml
Srossherzogtum Baden .

Von

Dr . Friedrich Schulte .

( Volkswirtſchaftliche Abhandlungen der Badiſchen Hochſchulen ,
herausgegeben von Carl Johannes Fuchs , Gerhard von Schulze⸗

Gävernitz , Max Weber . V. Band . Erſtes Heft . ) 8. 1901 .

— Preis im Abonnement Mk . 2 . 40 .

Preis im Einzelberkauf Mk . 3 . 503

Den Herren Gemeinderechnern und Rechnungs⸗
Stellenn empfehlen wir unſer großes Lager in

Rechnungs⸗Impressen
aller Sorten .

Spezialverzeichnis gerne zu Dienſten .

Vorzügliche Paßiere . Billige Preiſe . Prompte Bedienung .

Th. Schneidler' s Buchdruckepei Engen.
Impressen - Verlag -

2 vieler
Beamten - und

Gelehrten

Geſchäftsſtelle : Amtsrevident Bickel in Engen .
( In allen auf die Beſtellung , den Verſandt ꝛc. der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten wolle man ſich an die Geſchäftsſtelle wenden . )

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Engen , Schriftleitung in Konſtanz .

Druck : Th . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen .
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